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0 Grundsätze (Präambel) 

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft haben es sich zur Aufgabe 

gemacht, das europäische Naturerbe dauerhaft zu erhalten. Aus diesem Grund wur-

de unter der Bezeichnung „NATURA 2000“ ein europaweites Netz aus Fauna-Flora-

Habitat (FFH)- und Vogelschutzgebieten eingerichtet. Hauptanliegen von NATURA 

2000 ist die Sicherung des günstigen Erhaltungszustands der Gebiete europäischen 

Ranges.  

Das FFH-Gebiet 6337-371 "Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und 

Wiesennohe" ist geprägt durch wertvolle Gewässer- und Feuchtbiotopkomplexe wie 

extensive Fischteiche sowie Fließgewässer mit LRT-typischer Unterwasser- und 

Schwimmblattvegetation, d.h. die Vils und ihre Nebenflüsse, und anschließende Ve-

getationsbestände wie Nass- und Magerwiesen und Borstgrasrasen. Diese Biotope 

stellen u.a. Lebensräume für die FFH-Anhang-II-Arten Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling, Grüne Keiljungfer, Biber, Fischotter und Groppe dar. Maßgeblich 

für die Bestände ist auch die Nähe zum Truppenübungsplatz Grafenwöhr. 

Viele NATURA 2000-Gebiete haben dabei erst durch den verantwortungsbewussten 

und pfleglichen Umgang der Eigentümer bzw. Bewirtschafter, zumeist über Genera-

tionen hinweg, ihren guten Zustand bis heute bewahren können. Auch das Gebiet 

"Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und Wiesennohe" ist über weite 

Teile durch bäuerliche Teich- und ferner Landwirtschaft geprägt und in seinem Wert 

bis heute erhalten worden. Diesen gilt es nun auch für künftige Generationen zu er-

halten.  

Aus diesem Grund werden in Bayern mit allen Beteiligten vor Ort so genannte Ma-

nagementpläne (MPl), d.h. Entwicklungskonzepte, erarbeitet. Diese entsprechen 

dem "Bewirtschaftungsplan" gemäß Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie (FFH-RL). In diesen 

Plänen werden für jedes NATURA 2000-Gebiet diejenigen Erhaltungsmaßnahmen 

dargestellt, die notwendig sind, um einen günstigen Erhaltungszustand der Lebens-

raumtypen und Arten zu gewährleisten oder wiederherzustellen.  

Der Managementplan ist Leitlinie des staatlichen Handelns. Er soll Klarheit und Pla-

nungssicherheit schaffen, er hat jedoch keine rechtliche Bindungswirkung für die 

ausgeübte Nutzung durch die Grundeigentümer. Für private Grundeigentümer be-

gründet der Managementplan daher keine unmittelbaren Verpflichtungen zur Umset-

zung der Maßnahmen. Unabhängig vom Managementplan gilt jedoch das gesetzli-

che Verschlechterungsverbot, das im Bundesnaturschutzgesetz (§§ 33 und 34) vor-

gegeben ist. Laut § 33 Abs. 1 BNatSchG gilt: „Alle Veränderungen und Störungen, 

die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines NATURA 2000-Gebiets in seinen für 

die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kön-

nen, sind unzulässig.“ Entsprechende Vorhaben, die einzeln oder im Zusammenwir-

ken geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen (z.B. Baumaßnahmen, 

aber auch Nutzungsänderungen auf Flächen mit FFH-Schutzgütern), sind daher im 

Vorfeld auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen zu überprüfen. Zu diesbe-
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züglichen Fragen können die Unteren Naturschutzbehörden bzw. die forstlichen NA-

TURA 2000-Sachbearbeiter bei den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten nähere Auskunft geben. 

Weitere rechtliche Vorgaben z.B. bezüglich des Artenschutzes (§ 44 BNatSchG), des 

Biotopschutzes (§30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG) sowie ggf. vorhandener 

Schutzgebietsverordnungen besitzen unabhängig davon weiterhin Gültigkeit. 

Bei der Managementplanung stehen folgende Grundsätze im Mittelpunkt: 

 Alle Betroffenen, vor allem die Grundbesitzer und die Bewirtschafter, sollen früh-

zeitig und intensiv in die Planung einbezogen werden. Dazu sollen so genannte 

„Runde Tische“ eingerichtet werden. Eine möglichst breite Akzeptanz der Ziele 

und Maßnahmen ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung. 

 Bei der Umsetzung der Richtlinien und der erforderlichen Maßnahmen haben 

freiwillige Vereinbarungen den Vorrang vor hoheitlichen Maßnahmen. 

 Ein möglichst großer Anteil der begrenzten Mittel soll in die konkrete Umsetzung 

von Naturschutzmaßnahmen vor Ort fließen. Deshalb sollen möglichst „schlan-

ke“ Pläne erstellt werden. 

 

Durch Runde Tische als neues Element der Bürgerbeteiligung soll Verständnis für 

die im Managementplan vorgeschlagenen Maßnahmen geweckt werden, aber auch 

Verständnis für die Interessen und Möglichkeiten der Landwirte und Waldbesitzer, 

die diese Gebiete seit Generationen bewirtschaften und daraus ihren Lebensunter-

halt bestreiten. Konflikte und widerstrebende Interessen sollen am Runden Tisch 

frühzeitig identifiziert und soweit wie möglich gelöst werden.  

Der Plan soll letztlich auch Planungssicherheit und Transparenz für die Nutzer schaf-

fen, insbesondere darüber, wo Maßnahmen aus Sicht von NATURA 2000 unbedenk-

lich sind bzw. wo besondere Rücksichtnahmen erforderlich sind. 
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1 Erstellung des Managementplanes: Ablauf und Be-
teiligte 

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz und dem Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 

liegt die Federführung bei der Managementplanung für das FFH-Gebiet 6337-371 

"Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und Wiesennohe" bei den Natur-

schutzbehörden. 

Die Regierung der Oberpfalz, höhere Naturschutzbehörde, beauftragte das Büro IVL 

(Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie) mit den Grundlagenarbeiten 

zur Erstellung des Managementplans.  

Ein Fachbeitrag Wald wurde vom Regionalen Kartierteam NATURA 2000 in der 

Oberpfalz (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg - AELF) erstellt 

und in den vorliegenden Managementplan integriert. 

Der Fachbeitrag Fische wurde von der Fachberatung für Fischerei im Bezirk Ober-

pfalz erstellt. Zur Ausarbeitung des fischereifachlichen Teils für den oben genannten 

Managementplan wurden umfangreiche Befischungen herangezogen bzw. eigens 

durchgeführt (siehe Tab. 1). 

Ziel bei der Erstellung der Managementpläne ist eine intensive Beteiligung aller Be-

troffenen, insbesondere der Grundeigentümer, Land- und Forstwirte sowie der Ge-

meinden, Verbände und Vereine. Im Vordergrund stand dabei eine konstruktive Zu-

sammenarbeit mit den Beteiligten. Eine genauere Erläuterung zu den Öffentlichkeits-

terminen befindet sich im Anhang. 

Übersicht über die durchgeführten Öffentlichkeitstermine: 

 Informationsveranstaltung am 15.01.2016 in der Burg Dagestein der Stadt Vils-

eck mit ca. 120 Teilnehmern 

 Runder Tisch mit Vorstellung des MPl-Entwurfs am aa.bb.cc [Datum] im Gasthof 

a/ Saal b/ Rathaus [Ort] der Stadt/ Gemeinde xy mit x Teilnehmern [Anzahl] 
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2 Gebietsbeschreibung 

2.1 Grundlagen 

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der naturräumlichen Untereinheit 070-G 

Grafenwöhrer Hügelland im Landkreis Amberg-Sulzbach am südlichen Rand des 

Truppenübungsplatzes Grafenwöhr und setzt sich aus dem FFH-Gebiet und dem 

SPA-Gebiet, welche sich weitgehend decken, zusammen. Es umfasst das Tal der 

Vils, der Frankenohe und des Ringelmühlbaches zwischen Freihung und Vilseck, die 

sogenannte „Vilsecker Mulde“ sowie die Talauen der Schmalnohe und der Wie-

sennohe von Sigl bis zur Mündung in die Vils. Prägend sind neben den Flussläufen 

die weitläufigen Auwiesen, zahlreiche teils bereits im Mittelalter angelegte Weiherket-

ten und große Waldflächen. Das gesamte Untersuchungsgebiet ist ausgehend von 

den Flüssen und Bächen von einem stark verzweigten Grabensystem durchzogen. 

Tab. 1: Übersicht über die Teilflächen des FFH-Gebietes 

Teil-
fläche 

Name 
Gebietsgröße [ha] 
gemäß Feinabgrenzung  

01 Großflächiges Areal wischen Vilseck (Grenze Staats-
straße 2120) und Freihung (Grenze Bundesstraße 299) 
zwischen der Staatsstraße 2166 im Süden und der 
Industriestraße im Norden, um die Vils, ihre zahlreichen 
Nebenflüsse und die Teichketten 

811,75 

02 Gebiet um die Arme des Auerbachs zwischen Hering-
nohe im Osten und den großflächigen Wälder im Wes-
ten 

51,13 

03 Band um die Vils zwischen Sorghof und Sigl, zwischen 
der Staatsstraße 2166 und der Kürmreuther Straße 

41,39 

04 Bereich zwischen Freihung im Norden, den Altbach im 
Osten, Böcklmühle im Süden und die Bundesstraße 
299 im Westen 

40,52 
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Abb. 1: Im Wald gelegener Schreinerweiher südwestlich Hämmerleinsmühle (Teilfläche 02, Bio-
topnummer 6337-1121-001, Blickrichtung: Osten.) 

2.2 Lebensraumtypen und Arten 

2.2.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Einen zusammenfassenden Überblick über alle im FFH-Gebiet vorkommenden Le-

bensraumtypen des Anhangs I gibt Tabelle 2:  

 

Tab. 2: Im FFH-Gebiet vorkommende LRT nach Anhang I der FFH-RL gemäß Kartierung 2016 

(Erhaltungszustand: A = hervorragend, B = gut, C = mäßig bis schlecht) 

EU-Code Lebensraumtyp 

Unge-

fähre 

Fläche 

[ha] 

Anzahl 

der 

Teilflä-

chen 

Erhaltungszustand 
(%) 

A B C 

3140 Stillgewässer mit Armleuchte-

ralgen 
Nicht (mehr) vorhanden 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit 

einer Vegetation des Magno-

potamions oder Hydrochariti-

ons 

36,14 24 34 52 14 

3160 Dystrophe Seen und Teiche Nicht (mehr) vorhanden 
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EU-Code Lebensraumtyp 

Unge-

fähre 

Fläche 

[ha] 

Anzahl 

der 

Teilflä-

chen 

Erhaltungszustand 
(%) 

A B C 

3260 Flüsse der planaren bis mon-

tanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion 

7,78 20 17 47 36 

6230* Artenreiche montane Borst-

grasrasen (und submontan auf 

dem europäischen Festland) 

auf Silikatböden 

1,45 12 6 51 43 

6410 Pfeifengraswiesen 0,20 1   100 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

der planaren und montanen 

bis alpinen Stufe 

1,81 10  44 56 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

(Alopecurus pratensis, San-

guisorba officinalis) 

12,50 24 32 68  

7140 Übergangs- und Schwingra-

senmoore 

1,25 4  95 5 

91D0* Moorwälder Nicht vorhanden 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutino-

sa und Fraxinus excelsior (Al-

no-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

46,28 74 - 100 - 

 Summe 61,13 75 29,05 54,74 16,22 

Acht der elf im SDB genannten Lebensraumtypen konnten im Gebiet festgestellt 

werden, sie sind dort folgendermaßen charakterisiert: 

LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 

oder Hydrocharitions 

Der LRT 3150 ist mit insgesamt 36,14 ha der mit Abstand prägendste und bezüglich 

der Fläche führende LRT im FFH-Gebiet, er stellt 59,12% der Gesamt-LRT-Fläche im 

Gebiet (3,83% der FFH-Gebietsfläche). Er tritt insgesamt 24-mal auf in Form von drei 

ungenutzten Teichen im Leinschlag und der Altbachaue und zehn extensiv teichwirt-

schaftlich zur Fischzucht genutzten Teichen, die sich auf den Leinschlag und die Lin-

denweiherkette konzentrieren. Auch drei mäßig intensiv genutzte Teichen im Norden 

der Teilfläche .01 können als LR3150, d.h. Nicht-§30-Gewässer mit einer Vegetation 

des Magnopotamions oder Hydrocharitions angesprochen werden. Ergänzt wird der 

LRT durch kleinflächige Anteile, d.h. genauer kleine Tümpel und wassergefüllte Grä-
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ben von sechs Feuchtbrachen in der Vilsaue der Teilflächen 01 und 04. Letztere 

wurden maßgeblich durch den Biber mitgestaltet und verdanken dessen Zutun ihren 

natürlichen Struktur- und Artenreichtum. 

Die Habitatstrukturen der LRT-Stillgewässer gestalten sich im FFH-Gebiet sehr di-

vers, aber überwiegend gut ausgebildet mit relativ facettenreichen Verlandungszo-

nen. Die Artengarnitur ist mit meist nur 2–3 Hauptbestandsbildnern größtenteils stark 

eingeschränkt, oft treten Weiße Seerose (Nymphaea alba), Ähriges Tausendblatt 

(Myriophyllum spicatum), Wasserstern (Callitriche palustris agg.), Wasser- und 

Spreizender Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis agg., R. circinatus), Dreifurchige und 

Kleine Wasserlinse (Lemna trisulca, L. minor) und Schwimmendes Laichkraut (P. 

natans) auf. Der Beeinträchtigungsgrad hält sich aber mit wenig auftretenden Eutro-

phierungserscheinungen weitgehend gering, drei Viertel der LRT 3150-Fläche ist 

nicht beeinträchtigt. Aufgrund dessen kann für die Hälfte der LRT 3150-Fläche ins-

gesamt ein guter Erhaltungszustand angegeben werden (51% – 18,55 ha, „B“). Im-

merhin noch fünf Bestände mit 12,41 ha gelten als sehr guter (34%, „A“) und sechs 

Bestände mit 5,18 ha als schlechter Erhaltungszustand (14%, „C“). 

 

Abb. 1: Reich strukturierte Verlandungsvegetation in einem Teich südlich Freihung-Sand (6337-1117-

003). 
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LRT 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-

nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

Mit insgesamt 7,78 ha und 12,72% der Gesamt-LRT-Fläche (0,82% der FFH-

Gebietsfläche) stellen die Fließgewässer mit einer Unterwasser- und Schwimmblatt-

vegetation des LRT 3260, d. h. mit einer Vegetation des Ranunculion fluitantis und 

des Callitricho-Batrachion, nach den Stillgewässern des LRT 3150 den zweitgrößten 

Posten an LRT-Fläche im FFH-Gebiet. 

Der LRT findet sich nahezu im gesamten Verlauf der Vils, des Auerbaches und der 

Frankenohe und auch in Abschnitten der Schmalnohe. Die Vils fließt im Allgemeinen 

gestreckt bis geschwungen durch die angrenzenden Wiesen (seltener Äcker oder 

Wäldchen), nur in kleinen Abschnitten zeigt sie noch einen leicht mäandrierenden 

Verlauf. Auch aufgrund der Aktivitäten des Bibers sind die LRT-typischen Habi-

tatstrukturen vorwiegend gut bis sehr gut ausgeprägt mit naturnahen Uferstrukturen 

wie Abbrüchen, Auskolkungen, Sand- und Schlammbänken, Zonen diverser Fließge-

schwindigkeiten u.a., obgleich insbesondere die Vils in weiten Teilen begradigt wur-

de. Die Wasserqualität ist im Nordwesten sehr gut, ansonsten überwiegend mäßig, 

hier macht sich ein starker Nährstoffeintrag (Landwirtschaft, Ortschaften) durch ein 

teilweise starkes Algenwachstum bemerkbar. Die LRT-typische Wasservegetation ist 

nur eingeschränkt ausgebildet, neben dem Wasserstern (Callitriche palustris agg.) 

treten regelmäßig Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis agg.), Kleine und Drei-

furchige Wasserlinse (Lemna minor, L. trisulca), Flutender Schwaden (Glyceria flu-

itans agg.), Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) u.a. auf. Die Verarmung 

begründet sich durch die teils drastischen Beeinträchtigungen wie Nährstoffbelastung 

und Neophyten-Invasion (v.a. Kanadische Wasserpest). Auch die Gewässerregulie-

rung wirkt sich mindernd auf die LRT-Qualität aus, die Begradigung und der Uferver-

bau behindern die natürliche Dynamik der Fließgewässer. 

Knapp die Hälfte der LRT 3150-Fläche (3,65 ha) kann als gute Ausprägung des LRT 

3260 angesprochen werden. Nur der Auerbach weist mit 1,31 ha eine sehr gute Ge-

samtbewertung auf, eine etwa doppelt so große Fläche der Vils bzw. des Schmalno-

hebachs aber eine schlechte (36 % – 2,82 ha mit Bewertung „C“). 
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Abb. 2: Naturnaher Abschnitt des Auerbachs mit einer sehr üppigen Unterwasser- und Schwimmblatt-

vegetation, hier v.a. Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis agg.)(6336-1001-001). 

 
 
LRT 6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem eu-

ropäischen Festland) auf Silikatböden 

 

Abb. 3: Blick in einen Borstgrasrasen mit Blutwurz (Potentilla erecta), Borstgras (Nardus stricta) und 

Geöhrtem Habichtskraut (Hieracium lactucella) in Waldrandlage (6337-1109-005). 



 

Stand: Juli 2021 Regierung der Oberpfalz Seite 10 

 

Die zwölf als prioritärer LRT 6230* erfassten trockenen bis feuchten Borstgrasrasen 

finden sich zum einen kleinflächig an mageren Grabenrändern oder auf flachen 

Dämmen zwischen Teichen und Extensivwiesen bzw. Magergrünland. Zum anderen 

treten sie auch großflächiger und meist als mosaikartiger Bestandteil von Magergrün-

landmosaiken auf. Die Bestände liegen allesamt in der Vilsaue der Teilfläche 01 und 

werden regelmäßig gemäht. Der LRT 6230* stellt insgesamt eine Fläche von 

1,45 ha, das entspricht 2,23 % der Gesamt-LRT-Fläche und 0,14 % der FFH-

Gebietsfläche. 

Die Bestände setzen sich zusammen aus Borstgras (Nardus stricta), Dreizahn 

(Danthonia decumbens), Blutwurz (Potentilla erecta), Fels-Hainsimse (Luzula cam-

pestris), Kriechender Weide (Salix repens), Ferkelkraut (Hypochaeris radicata), Klei-

nem Sauerampfer (Rumex acetosella) und Kleinem Habichtskraut (Hieracium pilosel-

la), ferner auch Teufels-Abbiss (Succisa pratensis), Hunds-Veilchen (Viola canina) 

und Geöhrtem Habichtskraut (Hieracium lactucella). Die Beeinträchtigungen spielen 

bei der Gesamtbewertung eine untergeordnete Rolle, da nur vereinzelt eine Verän-

derung der vegetationstypischen Zusammensetzung durch das Eindringen von Wie-

senarten vorhanden ist.  

Aufgrund der nur unvollständig ausgeprägten Habitatstrukturen der Borstgrasrasen, 

besonders an den Grabenrändern, und mit der Kleinflächigkeit einhergehenden Ar-

mut der Artengarnitur können fünf der 12 Bestände (43% der LRT 6230*-Fläche) ins-

gesamt nur als schlechte Erhaltungszustände des LRT 6230 („C“) angesprochen 

werden. Die Hälfte der Gesamt-LRT 6230*-Fläche stellt mit sechs Teilflächen beru-

hend auf dem erweiterten Artenkleid und der besser ausgeprägten Habitatstrukturen, 

gute Erhaltungszustände („B“) dar. Nur ein Borstgrasrasen inmitten eines Nass-

/Extensivwiesen-Mosaiks kann als sehr gute Ausprägung („A“) eingestuft werden. 

Die Beeinträchtigungen spielen bei der Gesamtbewertung eine untergeordnete Rolle, 

da kaum signifikant vorhanden.  

LRT 6410 Pfeifengraswiesen 

Pfeifengraswiesen gemäß LRT 6410 finden sich im gesamten FFH-Gebiet nur ein 

einziges Mal in Form einer seit mehreren Jahren brachgefallenen Pfeifengraswiese 

südlich von Freihung-Sand. Der LRT stellt eine Fläche von 0,48 ha und tritt im Kom-

plex mit mageren Grünlandbrachen und Feuchtgebüschen auf. Es handelt sich mit 

nur 0,33% der FFH-Gebietsfläche und 0,02% der Gesamt-LRT-Fläche um den 

schwächsten LRT des FFH-Gebietes. Die langjährige Brache zeigt sich in starker 

Degeneration in Form von nur noch schwach vorhanden typischen Habitatstrukturen 

(Verfilzung), einer sehr eingeschränkten Artengarnitur mit Pfeifengras (Molinia cae-

rulea agg.), Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Teufelsabbiss (Succisa pratensis), 

Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), Heil-Ziest (Betonica officinalis), Blutwurz (Po-

tentilla erecta) und Braun-Segge (Carex nigra) und starken Tendenzen zur Ver-

buschung, v. a. mit Faulbaum und Strauchweiden. Der Bestand befindet sich bereits 

an der unteren Erfassungsschwelle für den LRT 6410, der Erhaltungszustand kann 

nur noch als sehr schlecht („C“) angegeben werden. 
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LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen 

Stufe 

 

Abb. 4: Mädesüßflur an der Vils westlich der Hämmerleinsmühle (6337-1114-001). 

Neben 24 Teilflächen mit nicht LRT-würdigen Hochstaudenfluren wurden im FFH-

Gebiet nur zehn Teilflächen mit Hochstaudenfluren dokumentiert, die dem LRT 6430 

entsprechen. Diese befinden sich als Begleitvegetation um den Auerbach westlich 

Heringnohe, den Schmalnohebach von Sigl bis zur Mündung in die Vils, die Fran-

kenohe von der FFH-Grenze bis zum Eintritt in die Vils und die Vils selbst bei 

Seugast sowie um die Hämmerleinsmühle. Insgesamt wird der LRT 6430 im FFH-

Gebiet von 1,81 ha gestellt, das entspricht 0,19% der FFH-Gebietsfläche und 2,96% 

der Gesamt-LRT-Fläche. 

Bei je knapp der Hälfte der Bestände handelt es sich um monotone, strukturarme 

Fluren ohne ausgeprägtes Mikrorelief oder solche mit überwiegend typischen Habi-

tatstrukturen wie z.B. im ausgedehnten Feuchtgebiet an der Vils westlich der Häm-

merleinsmühle. Ein vollständig typischer, vielfältiger Strukturkomplex findet sich nur 

an der Vils um Seugast. Der Großteil der Hochstaudenfluren gestaltet sich sehr ar-

tenarm mit Mädesüß (Filipendula ulmaria), Baldrian (Valeriana officinalis agg.), Blut-

weiderich (Lythrum salicaria) und Brennnessel (Urtica dioica), 62% der LRT 6430-

Fläche kann bezüglich der Artengarnitur nur als schlecht eingestuft werden. 
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Vorrangige Gefährdungsursache ist die Gewässerverunreinigung und der Nährstoff-

eintrag aus den angrenzenden Nutzungen (Düngung der Auwiesen und Äcker), was 

in der signifikanten Beteiligung nitrophytischer Hochstauden (v. a. Brennnessel) am 

Bestandsaufbau sichtbar wird. Auf einigen Flächen drängt der Neophyt Indisches 

Springkraut in die Bestände. Teils hat sich die invasive Art schon derart massiv aus-

gebreitet, dass der LRT-Status aufgrund dessen nicht vergeben werden kann. Auch 

die starke Gewässerregulierung (Abschnitt Schmalnohebach) wirkt sich negativ auf 

das Aufkommen von Hochstaudenfluren aus, zweimal wird zudem die langjährige 

Brache des Feuchtgebiets an der Vils als Gefährdungsursache angeführt. 45% der 

LRT 6430-Fläche sind in mittlerem und 54% in starkem Grade gefährdet. 

LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

Beim Großteil der Wiesenflächen im FFH-Gebiet handelt es sich um artenreiches 

Magergrünland ohne LRT-Status und Nasswiesen, nur 24 Teilflächen mit Wiesenflä-

chen entsprechen dem LRT 6510. Diese werden bis auf vier Flächen regelmäßig und 

in ausreichendem Maße gemäht und setzen sich zusammen aus 23 Flächen mit ar-

tenreichem Extensivgrünland (GE6510) und zwei Flächen mit artenreichen Flach-

land-Mähwiesen (LR6510). Die Flächen sind über die Teilflächen 01, 03 und 04 ver-

teilt und stellen insgesamt 12,50 ha, das entspricht 20,45% der Gesamt-LRT-Fläche 

und 1,32% der FFH-Gebietsfläche; somit steht der LRT 6510 bezüglich der Flächen-

größe an zweiter Stelle im FFH-Gebiet. 

Die Artengarnitur ist auf 76% der LRT-Fläche gut und auf 14% sogar sehr gut aus-

geprägt und auch die Habitatstrukturen sind größtenteils typisch vorhanden (54% der 

Fläche „B“, 36% „A“), d.h. die Krautschicht ist deutlich ausgeprägt und mit der Gras-

schicht gut durchmischt, wobei die Anteile der Niedergräser die der Obergräser 

übersteigen sollten. Die Hälfte der LRT 6510-Fläche weist keinerlei Beeinträchtigun-

gen auf, die andere Hälfte ist mittelgradig gefährdet durch unzureichende Nutzungs-

intensität oder zu starke Düngung der Flächen, ersichtlich am regelmäßigen Auftre-

ten von Nährstoffzeigern wie Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.), Wiesen-

Bärenklau (Heracleum sphondylium) oder Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pra-

tensis). 

Insgesamt können zwei Drittel der Mähwiesen des LRT 6510 insgesamt als gute 

(„B“) und ein Drittel als hervorragende Erhaltungszustände („A“) eingestuft werden. 

LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore  

Im gesamten FFH-Gebiet finden sich nur in vier Teilflächen Fragmente von Zwi-

schen- bzw. Übergangsmooren als Anteil der Verlandungsvegetation von ungenutz-

ten oder nur extensiv genutzten Teichen, diese befinden sich alle im südöstlichen 

Bereich der Teilfläche 01 südlich der Vils, genauer im Leinschlag, in der Lindenwei-

herkette und der inmitten von Wald liegenden Teichgruppe um Hämmerleinsmühle. 

Aufgrund des schwankenden Wasserhaushalts und des damit einhergehenden 

höchstens zeitweise auftretenden Schwingmoor-Regimes können die Flächen be-
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züglich der Habitatqualität nur als gut bzw. in einem Fall nur als schlecht eingestuft 

werden.  

Das Arteninventar ist in der Lindenweiherkette nur fragmentarisch vorhanden. Hier 

gesellen sich zur Grundmatrix aus Torfmoosen (Sphagnum div. spec.) die Schnabel-

Segge (Carex rostrata) und die Rote-Liste-Arten Straußblütiger Gilbweiderich (Ly-

simachia thyrsiflora), Moosbeere (Vaccinium oxycoccus agg.) und Sumpf-Blutauge 

(Potentilla palustris). In den bezüglich der Artengarnitur besser ausgeprägten Berei-

chen bzw. Biotop-Teilflächen treten die Rote-Liste-Arten Rundblättriger Sonnentau 

(Drosera rotundifolia), Schlangenwurz (Calla palustris), Faden-Segge (Carex lasio-

carpa), Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre), Fieber-Klee (Menyanthes trifolia-

ta) und Sumpf-Streifensternmoos (Aulacomnium palustre) auf. Alle vier Moorflächen 

sind im mittleren Grad durch Gehölzanflug und Verbuschung beeinträchtigt, zudem 

bedroht das sich stark ausbreitende Schilf (Phragmites australis) in zwei Teichen die 

Bestände. Es zeigt die Eutrophierung der Gewässer und den erniedrigten Wasser-

stand der Gewässer an. In einen Teich der Lindenweiherkette wurde Pferdemist ab-

geladen. 

 

Abb. 5: Vollständig mit Moorvegetation verlandeter kleiner Teich in der Lindenweiherkette (6337-1115-

001). 
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LRT 91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Unter dem Lebensraumtyp 91E0* versteht die FFH-Richtlinie fast alle Erlen-, 

Eschen- und Weichholzauenwälder. Dies schließt neben den fließgewässerbeglei-

tenden, auch quellige, durchsickerte Wälder in Tälern oder an Hangfüßen sowie Er-

lenwälder auf Durchströmungsmooren mit ein. Zahlreiche Ausprägungen innerhalb 

des Lebensraumtyps gründen auf einer Vielzahl unterschiedlicher Standorte. Kenn-

zeichnend ist fließendes Wasser im Boden und/oder in seiner direkten Umge-

bung. Durch den Gewässereinfluss ist die Nährstoffnachlieferung mittel bis hoch. 

Charakteristisch sind neben den Hauptbaumarten Erle, Esche und Silberweide viele 

andere Weidenarten (Bruchweide, Purpurweide etc.), Grauerle, Schwarz- und Grau-

pappel. 

Dieser Lebensraumtyp gilt als prioritär im Sinne der FFH-Richtlinie, worauf das 

Sternchen im Kürzel hinweist. Das heißt, dass er als besonders selten, schützens-

wert oder gefährdet, auch aufgrund der azonalen Verbreitung, gilt. Die Ausweisungs-

schwellen sind kleiner als bei vergleichbaren zonalen Lebensraumtypen und die 

Schwelle zur wesentlichen Beeinträchtigung ist schärfer. 

 

 

Abb. 6: Flächig ausgeprägter Erlenwald an der Vils (Foto: Deckert 2017). 
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Der Lebensraumtyp kommt im Gebiet in sehr verschiedenen Ausprägungen vor. 

Teilweise handelt es sich nur um einreihigen, vielfach unterbrochenen, Galeriewald, 

der durch intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen führt, in anderen Teilen um 

Auwald in typisch flächiger Ausformung, stellenweise durchsetzt mit Fichtenblöcken. 

Zusätzlich spielen die Aktivitäten des Bibers eine Rolle, der manche Abschnitte so-

weit unter Wasser setzt, dass selbst die Erlen absterben und eine „Sumpf- und Was-

serlandschaft“ übrigbleibt. 

Die Bewertung des Lebensraumtyps ergab gerade noch „B“, also einen guten Erhal-

tungszustand. 

 

 

 

Abb. 7: Früherer Auwald mit durch Biberaktivität abgestorbenen Erlen (Foto: Deckert 2017). 
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Abb. 8: Gewässerbegleitender Erlenwald (galerieartig), (Foto: Deckert 2017). 
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Folgende im SDB genannte Lebensraumtypen konnten im Gebiet nicht (mehr) fest-

gestellt werden: 

 

LRT 91D0* Moorwälder 

Es gibt im FFH-Gebiet feuchte Waldbereiche, in denen auch teilweise Torfmoose 

wachsen, die Verhältnisse sind allerdings an keinem Standort so sauer und nähr-

stoffarm, dass „echtes“ Torfwachstum stattfinden kann und somit die notwendigen 

Bedingungen für eine Entstehung von Moorwald gegeben sind. Die Streichung des 

Lebensraumtyps aus dem Standard-Datenbogen wird empfohlen. 

LRT 3140  Stillgewässer mit Armleuchteralgen 

Auch in den nicht genutzten oder sehr extensiv bewirtschafteten Stillgewässern des 

FFH-Gebietes (Teiche, Tümpel) konnten keine Armleuchteralgen (Chara sp.) nach-

gewiesen werden. Die Streichung des Lebensraumtyps aus dem Standard-

Datenbogen wird empfohlen. 

LRT 3160 Dystrophe Seen und Teiche 

Auch dystrophe Stillgewässer fehlen zum Kartierzeitpunkt im Gebiet, obgleich sie im 

Standard-Datenbogen gelistet sind. Auch dieser Lebensraumtyp sollte daher aus 

diesem entfernt werden.  
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2.2.2 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Einen zusammenfassenden Überblick über alle im FFH-Gebiet vorkommenden Arten 

des Anhangs II gibt Tabelle 3:  

Tab. 3: Im FFH-Gebiet nachgewiesene Arten nach Anhang II der FFH-RL gemäß Kartierung 

2016 (Erhaltungszustand: A = hervorragend, B = gut, C = mäßig bis durchschnittlich) 

EU-

Code 
Artname 

Anzahl 

der Teil-

populati-

onen 

Erhaltungszustand (%) 

A B C 

1037 Grüne Keiljungfer  

(Ophiogomphus cecilia) 
5  100  

1061 Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling  

(Maculinea nausithous) 

0   100 

1163 Groppe, Mühlkoppe  

(Cottus gobio) 
0   100 

1337 Biber (Castor fiber) 6  83 17 

Bisher nicht im SDB enthalten  

1032 Bachmuschel, Kleine 

Flussmuschel            

(Unio crassus) 

? ? 100 ? 

1355 Fischotter (Lutra lutra) 4  100  

Die im Standard-Datenbogen (SDB) genannten Arten sind im Gebiet folgenderma-

ßen charakterisiert: 

1037 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Die Grüne Keiljungfer findet im FFH-Gebiet vielerorts einen geeigneten Lebensraum, 

auch wenn sie nur an fünf Bachabschnitten nachgewiesen wurde. Die Bäche sind in 

der Regel gut strukturiert, das Bachbett als Larvalhabitat geeignet und die Wassergü-

te ausreichend. Einschränkungen bestehen bei den Einträgen aus der Landwirtschaft 

(Feinsedimente und Düngemittel). Im FFH-Gebiet wurden fünf Teilpopulationen mit 

insgesamt 13 Individuen beobachtet. Der Zustand der Art wird im FFH-Gebiet allge-

mein mit "B" eingeschätzt. 

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling konnte 2016 im FFH-Gebiet nicht nach-

gewiesen werden, obwohl er in der Fundortkartierung des LfU für das Kartenblatt 

6337 – Kaltenbrunn angegeben ist. Möglicherweise bieten ihm die geringen flächigen 

Bestände des Großen Wiesenknopfs keinen geeigneten Lebensraum, obwohl das 

Gebiet strukturell sicher geeignet wäre. Eine Aufwertung des Gebietes durch die spä-
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te Mahd von Feuchtwiesen – zur Förderung des Großen Wiesenknopfs – erscheint 

möglich. 

1163 Groppe, Mühlkoppe (Cottus gobio) 

Für das FFH-Gebiet Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und Wiesenno-

he wird als Art des Anhangs II FFH-RL die Groppe (Cottus gobio) aufgeführt. Bei 

sämtlichen in Tabelle 6 (Fachgrundlagenteil) aufgeführten Elektrobefischungen konn-

te kein Vorkommen der Groppe in den Gewässern Vils, Schmalnohe, Wiesennohe 

sowie in der Frankenohe nachgewiesen werden. Die Art wird von hier aus in die Ka-

tegorie „Verschollen“ eingeordnet (Begründung siehe Teil 2 Fachgrundlagen, Punkt 

1.3.1.1. Kurzcharakterisierung und Bestand). 

1337 Biber (Castor fiber) 

Die Biberpopulation befindet sich im Untersuchungsgebiet in einem sehr guten Zu-

stand, die Region ist flächendeckend besiedelt. Die offensichtlichen Nachstellungen 

lassen jedoch immer wieder kurzzeitige Einbrüche der Population vermuten. An den 

Hauptläufen der Vils, der Schmalnohe und der Frankenohe wurden flächendeckend 

Spuren der Biberaktivität (Dämme, Bauten, Rutschen, Fraßspuren) festgestellt, diese 

konzentrieren sich auf sechs Reviere. Die Habitatstrukturen können auf Basis des 

Bewertungsschemas jedoch nur als mäßig gut für den Biber ausgeprägt bewertet 

werden (naturnahe Ufergestaltung, aber Gewässertiefen größtenteils <50 cm, Anteil 

weichholzlaubreicher Ufergehölze <50% und Revierlängen zwischen 1–5 km Länge). 

Der Grad der Beeinträchtigungen ist aufgrund des massiven Konflikts mit der Bevöl-

kerung hoch anzusetzen. Nachdem auf Basis dieser Beurteilungen eine Teilpopulati-

on die Gesamtbewertung „C“ (17%) und fünf Teilpopulationen Gesamtbewertung „B“ 

erhalten (83%), kann für den Biber im Gebiet insgesamt ein noch guter Erhaltungs-

zustand vergeben werden. 
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Zusätzlich wurden nachfolgende Anhang II-Arten festgestellt, die bisher nicht im SDB 

genannt sind: 

 

1032 Bachmuschel, Kleine Flussmuschel (Unio crassus) 

Frankenohe: In der Frankenohe wurde ein vitaler, reproduzierender Bestand der 

Bachmuschel entdeckt. Der Bestand wird vorläufig auf etwa 2000 Tiere geschätzt. 

Die Besiedlung durch Bachmuscheln setzt sich vermutlich bis auf das Gelände des 

TÜP Grafenwöhr fort. Gefährdung der sensiblen Indikatorart besteht durch ungünsti-

ge Wasserqualität und übermäßigen Sedimenttransport auf Grund von Erosionspro-

zessen. Auf Grund des Umfangs, der Vitalität und der Lage im Vils-Einzugsgebiet 

kommt dem Schutz dieses Bestandes eine hohe Bedeutung zu. 

Schmalnohe: Die Schmalnohe wurde bis in die Zuläufe nach Bachmuscheln abge-

sucht. Im Bereich von Sigl und Kalchsreuth wurden einige stark verwitterte Bachmu-

schelschalen gefunden. Lebenden Bachmuscheln wurden nicht mehr angetroffen.  

1355 Fischotter (Lutra lutra) 

Spuren des Fischotters wurden 2016 an fünf der acht untersuchten Kreuzungsbau-

werke ausgemacht (Losung, Trittsiegel), obgleich die Brücken bezüglich der Unter-

querung nur eingeschränkt für den Otter tauglich sind und teilweise Störungen durch 

Verkehr und Freizeitaktivitäten unterliegen. Die Nahrungssituation gestaltet sich je-

doch in allen betreffenden Gewässern des FFH-Gebietes gut, es ist ein ausreichend 

hohes Fischangebt für den Fischotter vorhanden. Bezüglich der Habitatqualität wirkt 

sich der niedrige pH-Wert der weitgehend naturnahen Fließgewässer mindernd aus. 

Insgesamt ergibt sich ein guter Erhaltungszustand („B“). 
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3 Konkretisierung der Erhaltungsziele  

Verbindliches Erhaltungsziel für das Gebiet ist ausschließlich die Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen (Erhaltungs-)Zustandes der im Standard-

Datenbogen genannten FFH-Arten bzw. FFH-Lebensraumtypen. 

Die nachfolgend wiedergegebene Konkretisierung dient der näheren bzw. genaueren 

Interpretation dieser Erhaltungsziele aus Sicht der Naturschutzbehörden. Sie sind mit 

den Wasserwirtschafts- und Forstbehörden abgestimmt. Dargelegt wird die gültige 

Konkretisierung der Erhaltungsziele mit dem Stand vom 19.02.2016. Vorgeschlagene 

Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung sind grau hinterlegt hervorgehoben: 

Erhalt der Gewässer-, Feucht- und Moorbiotopkomplexe, insbesondere als bedeu-

tendes Gebiet für die Kohärenz zwischen dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und 

dem Oberpfälzer Hügelland. Erhalt der funktionalen Wechselbeziehungen zu dem 

direkt angrenzenden FFH-Gebiet „Vils von Vilseck bis zur Mündung in die Naab“. 

Erhalt des charakteristischen Wasser- und Nährstoffhaushalts der Lebensraumtypen. 

Erhalt ihrer typischen Vegetation. Erhalt der Habitatelemente und ausreichender Le-

bensraumgrößen für charakteristische Tier- und Pflanzenarten. Erhalt der funktiona-

len Einbindung in Komplexlebensräume, wie Übergangs- und Flachmoorkomplexe 

bzw. des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Gewässern, Röhrichten, 

Seggenrieden, Nass- und Auwiesen, Magerrasen, Hochstaudenfluren sowie Bruch- 

und Auenwäldern. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Oligo- bis mesotrophen kalkhaltigen 

Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen mit ihrem 

lebensraumprägenden Wasserchemismus und Nährstoffgehalt ein-

schließlich Quellbereichen und Verlandungszonen.  

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit ei-

ner Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions und des 

intakten Wasserhaushalts. Erhalt standortgerechter, artenreicher natürli-

cher Biozönosen. Erhalt der für den Lebensraumtyp charakteristischen 

Gewässervegetation und der Verlandungszonen und Erhalt der Funktion 

als Lebensraum für ihre charakteristische Tierwelt, insbesondere für 

Wasservögel, Amphibien und Libellen. Erhalt ausreichend störungsfreier 

Gewässerzonen und der unverbauten, unbefestigten bzw. unerschlosse-

nen Uferbereiche einschließlich der natürlichen Verlandungszonen. Erhalt 

der Verzahnung offener Wasserflächen mit Schwimmblattgesellschaften, 

Röhrichten, Seggenrieden, Hochstaudenfluren und Bruch- und Auenwäl-

dern. Erhalt von extensiv genutzten Vegetationsbereichen als Puffer-

zonen, vor allem im Kontakt zu landwirtschaftlichen Flächen.  

3. Erhalt Wiederherstellung von Dystrophen Seen und Teichen im Kontakt 

zu Moorwäldern. Erhalt von extensiv genutzten Vegetationsbereichen als 

Pufferzonen. 
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4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Flüsse der planaren bis montanen 

Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-

Batrachion und der natürlichen Fließgewässerdynamik. Erhalt der un-

verbauten Fließgewässerabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 

Stauwerke, Wasserausleitungen o. Ä. auch als Habitat für wertbestim-

mende Vogel-, Fisch- und Libellenarten. Erhalt der Anbindung von Sei-

tengewässern als wichtige Refugial- und Teillebensräume. Erhalt ggf. 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen. Siche-

rung der Fließgewässer gegen Nährstoffeintrag aus angrenzenden Nut-

zungen (Äcker, Intensivwiesen) und der Einleitung von unzureichend ge-

klärten Abwässern aus den Ortschaften. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Artenreichen montanen Borstgrasra-

sen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatbö-

den in weitgehend gehölzfreier Ausbildung mit ihren charakteristischen 

Pflanzen- und Tierarten. Erhalt strukturbildender Elemente wie Gehölz-

gruppen, Hecken, Säume und Waldrandzonen zur Wahrung der Bio-

topverbundfunktion, als Habitatelemente charakteristischer Artengemein-

schaften und zur Pufferung gegenüber schädlichen Randeinflüssen 

(Nähr- und Schadstoffeintrag). Erhalt in ihren nutzungsgeprägten Ausbil-

dungsformen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 

Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

und der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 

bis alpinen Stufe. Erhalt des Offenlandcharakters dieser Lebensraumty-

pen, d. h. weitgehend gehölzfreier Bestände; Erhalt in ihren nutzungsge-

prägten Ausbildungsformen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Al-

opecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) mit ihren charakteristi-

schen Pflanzen- und Tierarten und in ihren nutzungsgeprägten Ausbil-

dungsformen. Erhalt der natürlichen Vegetationsstruktur und der weitge-

hend gehölzfreien Ausprägung des Lebensraumtyps. Erhalt des Offen-

landcharakters (weitgehend gehölzfreie Ausprägung des Lebens-

raumtyps). Erhalt der Strukturvielfalt (z. B. Kleingräben, Geländerelief). 

Schutz vor übermäßiger Düngung. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Übergangs- und Schwingrasenmoo-

re ohne schädigende Stoffeinträge. Erhalt der natürlichen Entwicklung, 

insbesondere auch im Einzugsbereich. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 

prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, 

Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). Erhalt des funktionalen Zusam-

menhangs mit ungenutzten, naturnahen und wenig gestörten Moor- und 

Bruchwaldrandzonen sowie mit Niedermoor- und Streuwiesen-

Lebensräumen. Erhalt ggf. Wiederherstellung von durch Trittbelastung 
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nicht beeinträchtigten Bereichen. Sicherung gegen zu starkes Gehölzauf-

kommen und Verbuschung. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Moorwälder. Erhalt der natürlichen Be-

standsentwicklung und des natürlichen strukturellen Aufbaus. Erhalt der 

charakteristischen Pflanzen- und Tierarten. Erhalt ggf. Wiederherstellung 

der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Was-

serhaushalts). 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit 

standortheimischer Baumarten-Zusammensetzung sowie naturnaher Be-

stands- und Altersstruktur. Erhalt des natürlichen Wasserhaushalts und 

Gewässerregimes. Erhalt einer ausreichend hohen Anzahl an Höhlen-

bäumen. Erhalt eines ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz als Le-

bensraum für die daran gebundenen Artengemeinschaften und der cha-

rakteristischen Pflanzen- und Tierarten. Erhalt der Auwaldbereiche mit 

standortheimischer Baumarten-Zusammensetzung und naturnaher Be-

stands- und Altersstruktur. Erhalt von typischen Elementen der Alters- 

und Zerfallsphase, insbesondere von ausreichend Biotop- und Totholz-

bäumen. Erhalt von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altgewässern, Sei-

gen und Verlichtungen. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. 

Erhalt natürlicher bzw. naturnaher, reich strukturierter Fließgewässerab-

schnitte mit essenziellen Habitatstrukturen der Grünen Keiljungfer (z. B. 

Wechsel besonnter und beschatteter Abschnitte, variierende Fließge-

schwindigkeit und sandig-kiesiges Substrat). Erhalt der geeigneten Sub-

stratverhältnisse und des Interstitials der Fließgewässer als Larvalhabita-

te der Grünen Keiljungfer. Erhalt einer ausreichend guten Gewässerquali-

tät. Erhalt eines ausreichend breiten Pufferstreifens an den Habitaten der 

Grünen Keiljungfer (Schlupf der Larven, Verringerung von Stoffeinträ-

gen). Erhalt ausreichend unzerschnittener, durchgängiger Fließgewäs-

sersysteme. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings einschließlich der Bestände des Großen Wiesen-

knopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt von Feuchtbiotopen und 

Hochstaudenfluren. Erhalt von nicht oder nur periodisch genutzten 

Saumstrukturen. Erhalt eines Anteils an zeitweise ungemähten (Rand-

)Flächen. Erhalt großer Populationen als Wiederbesiedlungsquellen für 

benachbarte geeignete Habitate. Erhalt des Habitatverbunds von kleinen, 

individuenarmen Populationen; Erhalt von Vernetzungsstrukturen wie 

Bachläufe, Waldsäume und Gräben. 

13. Erhalt der Population des Bibers in der Vils mit ihren Auenbereichen, ih-

ren Nebenbächen mit deren Auenbereichen, Altgewässern und in den na-
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türlichen oder naturnahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung 

ausreichender Uferstreifen für die vom Biber ausgelösten dynamischen 

Prozesse. Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Fortführung des Bi-

bermanagements zur Verringerung des Konfliktpotenzials zwischen Biber 

und Landwirtschaft. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Fischotters. Erhalt ggf. 

Wiederherstellung ausreichend störungsarmer Räume in Fischotter-

Habitaten. Erhalt von ausreichend breiten, weitgehend unzerschnittenen 

Uferstreifen als Wanderkorridore. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 

Durchlässigkeit von Brücken sowie einer ausreichenden Restwasser-

menge in Ausleitungsstrecken in vom Fischotter besiedelten Regionen. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer vitalen Population der Bachmuschel, 

insbesondere durch Erhalt strukturreicher Bäche und Gräben einschließ-

lich Gewässer-und Ufervegetation sowie Gehölzsäumen. Erhalt oder 

Wiederherstellung einer ausreichend guten Gewässerqualität. Erhalt von 

Gewässerabschnitten, in die kein Eintrag von Abwässern, Gülle, Nähr-

stoffen und Pflanzenschutzmitteln erfolgt. Erhalt von extensiv genutzten 

Uferstreifen zum Schutz vor Einträgen, insbesondere von Sedimenten. 

Erhalt der Durchgängigkeit der Gewässer. Erhalt ggf. Wiederherstellung 

ausreichender Wirtsfisch-Populationen, insbesondere von Elritzen, Grop-

pen und Döbeln. Ausrichtung einer ggf. erforderlichen Gewässerunterhal-

tung auf den Erhalt der Bachmuschel und ihre Lebensraumansprüche in 

von ihr besiedelten Gewässerabschnitten. 
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4 Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung 

Die Hauptaufgabe des Managementplans ist es, die notwendigen Erhaltungs- und 

ggf. Wiederherstellungsmaßnahmen zu beschreiben, die für die Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustands der im Gebiet vorhandenen und für die Meldung als 

FFH-Gebiet ausschlaggebenden Arten und Lebensräume erforderlich sind. Gleich-

zeitig ist der Managementplan aber auch ein geeignetes Instrument, um die berech-

tigten Interessen der Eigentümer und Bewirtschafter zu beschreiben und Möglichkei-

ten aufzuzeigen, wie die Maßnahmen im gegenseitigen Einverständnis und zum ge-

genseitigen Nutzen umgesetzt werden können. 

4.1 Bisherige Maßnahmen 

Das Gebiet wird in weiten Bereichen land-, forst- und fischereiwirtschaftlich genutzt. 

Die bäuerliche Land- und Forstwirtschaft hat das Gebiet in seiner derzeitigen Er-

scheinungsform über die Jahrhunderte hinweg entscheidend geprägt und in seiner 

hohen ökologischen Bedeutung bewahrt. Besondere Bedeutung fällt dabei der 

Teichwirtschaft zu, durch die große Flächen wertvoller aquatischer und amphibischer 

Lebensräume entstanden sind. 

Die Veränderungen in der landwirtschaftlichen Nutzung insbesondere des Grünlan-

des (einerseits durch Brachfallen, andererseits durch Intensivierung) machen aber 

umfangreiche Pflege- und Wiederherstellungsmaßnahmen nötig. 

Im Folgenden sind die gelaufenen und aktuellen Maßnahmen des Landschaftspfle-

geverbandes (LPV), des Vertragsnaturschutzprogrammes (VNP) und des Kulturland-

schaftsprogrammes (KULAP), des Wasserwirtschaftsamts, des Bund Naturschutzes 

(BN), des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), der Bayerischen Staatsforsten 

(BaySF) sowie sonstige Naturschutzprogramme im FFH-Gebiet aufgeführt. Die Maß-

nahmenkarte mit Darstellung der betroffenen Flächen findet sich, soweit sie eindeutig 

zu verorten waren, im Anhang. 

 

Landschaftspflegeverband (LPV) 

Befragte Person: Richard Lehmeier, Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach 

Nach Angaben von Herrn Lehmeier wurden neben vielen Einzelmaßnahmen bisher 
durchgeführt: 

 Mahd einzelner Flächen, wenn kein VNP wegen 5-jähriger Bindung zustande 
kam/kommt. 

 Entbuschung einzelner Flächen. 

 Schilfmahd zur Freihaltung von Uferstreifen in unregelmäßigen Abständen; 
wegen Biberaktivitäten musste dies größtenteils eingestellt werden (Flächen 
nicht mehr mähbar). 
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 Vorbildliche Grabenpflege mit Bagger (abschnittsweise, inkl. Wiederherstel-
lung der Zufahrten, um Totalräumungen zu verhindern). 

 Grabenaufweitungen zu mähbaren Seigen, Anlage von flachen mähbaren 
Seigen. 

 Auf Stock setzen von grabenbegeleitenden Erlen und Weiden. 

 Fichtenentfernung zum beschleunigten Waldumbau. 

 Neophytenbekämpfung (Japanknöterich bei Freihung); musste wegen Vertei-
lung auf die Fläche eingestellt werden. 

Aufgrund der Lageunschärfe der vom LPV Amberg gepflegten Flächen sind diese 

nicht in der Maßnahmenkarte dargestellt (s. Anhang). 

 

Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) & Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) 

Befragte Personen:  Phillip Roidl, Landratsamt Amberg-Sulzbach, UNB 

 Birgit Berendes, AELF Amberg 

Ganze 135 Flächen befinden oder befanden sich innerhalb des FFH-Gebietes in der 

Hand des Vertragsnaturschutzprogrammes (VNP). Folgende Pflegemaßnahmen fin-

den hier Anwendung: 

Tab. 4: VNP-Maßnahmen innerhalb des FFH-Gebiets 

Maßnahmen-

Code 
Maßnahme 

E22 = G22 
Extensive Mähnutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume 

(Schnittzeitpunktvorgabe 15.06.) 

E23 = G23 
Extensive Mähnutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume 

(Schnittzeitpunktvorgabe 01.07.) 

E25 = G25 
Extensive Mähnutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume 

(Schnittzeitpunktvorgabe 01.09.) 

G20 Umwandlung von Ackerland in Wiesen 

G21 
Extensive Mähnutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume 

(Schnittzeitpunktvorgabe 01.06.) 

G26 
Verzicht auf jegliche Düngung und chem. Pflanzenschutzmittel (Ein-

zelmaßnahme) 

G28 
Brachlegung in Biberlebensräumen (Bewirtschaftungsruhe 15.03. bis 

01.08.) 

G29 = E 29 

Extensive Mähnutzung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume 

(Mahd bis einschließlich 15.06., Bewirtschaftungsruhe bis einschließ-

lich 15.09.) 

G42 
Förderung ökologischer wertvoller Teiche mit Verlandungszone (Stufe 

B: 26−50% Röhrichtzone) 

G44 Vollständiger Nutzungsverzicht in Teichen 

Z21 Verzicht auf jegliche Düngung und chem. Pflanzenschutzmittel 
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Maßnahmen-

Code 
Maßnahme 

Z45 

Erhalt und Entwicklung von speziellen Amphibien- und Libellenlebens-

räumen (Verzicht auf Besatz von Raubfischen; Bespannung 

01.03.−15.09.) 

ZW1,2,3,4,5 
Naturschonende standortspezifische Bewirtschaftungsmaßnahmen 

(Zusatzleistung) 

 

Wasserwirtschaftsamt 

Quelle: Herr Fröhlich – WWA Weiden Gewässerentwicklung und Wasserbau 

 Renaturierung der Vils bei Seugast vor ca. 15 Jahren. 

 Renaturierung des Mündungsbereiches der Schmalnohe in die Vils auf ca. 

150–200 m vor ca. 10 Jahren. 

 Zulassen der Biberdynamik 

 ehemals Wiesenmahd zwischen Schaller- und Böcklmühle. 

 

Bund Naturschutz (BN) 

Befragte Person: Horst Schwemmer, Geschäftsführer BN Amberg-Sulzbach 

 In den Talauen von Frankenohe und Vils im Bereich zwischen Hämmerleins-
mühle und Triebweg befinden sich einige Wiesen im Besitz des Bund Natur-
schutz, die teils in Eigenregie, teils über das VNP gepflegt werden. 

 Westlich der Hämmerleinsmühle befindet sich ein Waldstück im Besitz des 
Bund Naturschutz. 

 Eine kleine Teichgruppe im Wald südwestlich der Hämmerleinsmühle befindet 
sich ebenfalls im Besitz des Bund Naturschutz. Hier findet keine Nutzung 
mehr statt. 

 Ein großes, teilweise sumpfiges Waldstück mit Weiher und Nasswiesen östlich 
der Rumpelmühle befindet sich im Besitz des Bund Naturschutz, der sich hier 
auch um die Mahd der Wiesen kümmert. Die Fläche ist seit kurzem Natur-
waldreservat. 

 

Landesbund für Vogelschutz (LBV) 

 Renaturierung des Häuslweihers südwestlich Weiherhäusl (2017) 

 Maßnahmen zur Biotopneuschaffung und –optimierung für die Große 
Rohrdommel im Gebiet des "Gut Heringnohe". 
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Bayerische Staatsforsten (BaySF) 

 Anlage eines Biberlehrpfads mit Aussichtsturm zur Besucherlenkung und Wis-
sensvermittlung im Gebiet Leinschlag. (siehe auch BayernNetzNatur-Projekt) 

 Knapp 30 ha wurden aus der forstlichen Bewirtschaftung genommen und mit 
Hiebsruhe beplant bzw. vollständig für Naturschutzzwecke ausgewiesen. 

 Umbau von mehreren Hektaren Fichtenbestände in Moorbirkenbestände. 

 Die Jagd auf Federwild wird seit 2005 im Gebiet komplett unterbunden. 

 Die Fischerei unterbleibt im Gebiet auf BaySF-Fläche komplett. 

 In den vorhandenen Waldbeständen wurden durch mehrfache Pflegeeingriffe 
die standortgemäßen Baumarten wie Schwarzerle, Moorbirke oder Eiche kon-
sequent zu Lasten von Nadelholz gefördert. 

 Die Pächter des Grünlandes sind angewiesen die Fördermöglichkeiten nach 
VNP zu nutzen und bei der Mahd von den Gräben mind. 3 m Abstand zu hal-
ten und diese Bereiche in 2-jährigem Turnus mit Mahdmosaik offen zu halten. 

 

 

Sonstige Naturschutzprojekte 

Das FFH-Gebiet ist Bestandteil mehrere Naturschutz-Projekte: 

 -BayernNetz Natur – Projekt: Vilsecker Mulde: Vorrangige Ziele: Erhalt u. 
Entwicklung des Landschaftsbildes, Aufbau eines Biotopverbundsystems für 
Feucht- u. Magerstandorte, Sicherung u. naturnahe Bewirtschaftung der Vils-
wiesen, Erhalt u. Renaturierung v. Niedermoor- u. Übergangsmoorstandorten, 
Förderung naturschonender Nutzungsformen. Erhalt, Optimierung und Schutz 
der Biotopstrukturen durch Ankauf, Pflege und extensive Landnutzung. Pro-
jektträger: Landschaftspflegeverband: Amberg-Sulzbach e.V. 

 -BayernNetz Natur – Projekt: Am Leinschlag (Vilsecker Mulde): Projektmaß-
nahmen sind: - Förderung naturnaher Waldstrukturen - Wiederherstellung na-
turnaher Grundwasserstände durch Verschluss von Entwässerungsgräben 
(Biber) - Reduzierung des Fichtenanteils - Verzicht auf Wegebau - Erhaltung 
der Streu- und Feuchtwiesen durch regelmäßige Herbstmahd der Wiesen - 
Verzicht auf Dünge- und PS-Mittel. Besucherlenkung, Beobachtungsturm und 
Biberlehrpfad. Projektträger: BaySF: Forstbetrieb Schnaittenbach. 

 

Im Wald ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg für die Um-

setzung der Maßnahmen zuständig.  
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4.2 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  

4.2.1 Übergeordnete Maßnahmen 

Die übergeordneten Maßnahmen, die der Erhaltung bzw. Wiederherstellung mehre-

rer FFH-Schutzgüter dienen, lassen sich im Überblick wie folgt zusammenfassen:  

 Die mit Abstand wichtigste Maßnahme ist die Verbesserung der überwie-

gend mangelhaften Wasserqualität der Vils und ihrer Nebenbäche (Fran-

kenohe, Schmalnohe). Der schlechte Zustand ergibt sich aus der Nährstoff-

akkumulation durch die Einschwemmung von Nährstoffen aus angrenzenden 

intensiv bewirtschafteten Flächen (Äcker, Wiesen) und die Einleitung von un-

sauberem Wasser aus den Ortschaften und dem Truppenübungsplatz Gra-

fenwöhr (Abwässer aus Kläranlagen). Das Phänomen wird ersichtlich an dem 

v. a. im Sommer erheblichen Algenwachstum und der teilweise auftretenden 

Trübe und des Blaustichs des Wassers. Zudem nehmen die nitrophytischen 

Arten bei den Wasserpflanzen (z. B. Krauses Laichkraut) als auch den ange-

schlossenen Hochstaudenfluren (v. a. Brennnessel) zu und zersetzen zuneh-

mend die typischen Habitatstrukturen und Artengefüge der LRT 3260 (Fließ-

gewässer mit flutender Wasservegetation) und LRT 6430 (Feuchte Hochstau-

denfluren) und ferner (auch aufgrund der teils zu intensiven Teichwirtschaft) 

auch des LRT 3150 (Nährstoffreiche Stillgewässer) und LRT 7140 (Über-

gangs- und Schwingrasenmoore). 

Hier sind sowohl eine Überprüfung der eingeleiteten Abwässer und gegebe-

nenfalls eine Verbesserung der Klärung (Sicherung gegen Nährstoffeintrag) 

wie auch die Verhinderung der Einschwemmung von Nährstoffen durch die 

Ausweisung von Gewässerrandstreifen (Pufferstreifen) nötig. 

 Für die Fließgewässer und ihre begleitenden Hochstaudenfluren wäre auch 

eine Gewässerrenaturierung in Form der Beseitigung baulicher Anlagen und 

der Rückführung der stark begradigten Läufe in naturnahe schlängelnde Ab-

schnitte und Mäander sehr zuträglich. Alternativ könnten Abschnitte, v. a. sol-

che, die nicht mehr bewirtschaftet werden (können), dem Biber überlassen 

werden. 

Beide Maßnahmen(-pakete) würden auch den Anhang II-Arten Grüne Keiljungfer, 

Groppe, Bachmuschel sowie Fischotter und Biber zugutekommen, da auch sie 

auf naturnahe, strukturreiche und saubere Gewässer angewiesen sind. Alle auf-

geführten Anhang II-Arten sind zudem teils aus diversen Gründen auf Pufferstrei-

fen entlang der Fließgewässer angewiesen. 

 Die Düngung von Grünland stellt nicht nur für die angrenzenden Fließgewäs-

ser samt ihrer Begleitvegetation (s. o.) eine Gefährdung dar, sondern in erster 

Linie natürlich für die Grünlandbestände selbst, d. h. auch für die auf magere 

Verhältnisse eingestellten Extensivwiesen des LRT 6510 und der Borstgrasra-
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sen des LRT 6320*. Diese Gefährdung greift auch auf die Anhang-II-Art Wie-

senknopf-Ameisenbläuling über, der auf seine auf Extensivwiesen vorkom-

mende Wirtspflanze Großer Wiesenknopf angewiesen ist. Die Unterlassung 

bzw. starke Einschränkung der Düngung der Wiesenflächen ist ebenso 

wichtig wie die einschürige Mahd möglichst im Herbst bzw. eine zweischü-

rige Mahd mit Mahdruhe zwischen Mitte Juni und Mitte September, damit die 

LRT-typischen Blütenpflanzen zur Aussamung kommen können. Auch dies 

begünstigt den Großen Wiesenknopf und somit den Wiesenknopf-

Ameisenbläuling. 

 Der Erhalt von gewässerbegleitenden Auwäldern und Auengebüschen 

(LRT 91E0*) auf einer Breite von mindestens 10, besser 20 m dient nicht nur 

dem LRT selbst: Diese Uferrandstreifen halten Düngemittel aus angrenzenden 

Nutzungen zurück, können Überschwemmungen abpuffern und dienen als 

Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Als Habitat für den Biber 

überlassen, können Konflikte zwischen dem Nager und der Landwirtschaft auf 

ein Minimum beschränkt werden. Da die Auwälder auf nur verhältnismäßig 

kleinen Abschnitten der Fließgewässer vorkommen, bleiben genügend ge-

mähte Pufferstreifen erhalten, damit der Fluss samt Unterwasser- und 

Schwimmblattvegetation nur auf kleiner Fläche beschattet (und somit beein-

trächtigt) werden. Eine freie, unbeschattete Wasserfläche ist auch für die Grü-

ne Keiljungfer von Nöten. 

 Die Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems 

durch den Rückbau von Gewässerverbauten ist für den Fischotter, die Bach-

muschel und die Groppe von hoher Relevanz. 

 Die Vilsecker Mulde ist von Gräben durchzogen, die die Bewirtschaftbarkeit 

der Wiesen sicherstellen. Eine regelmäßige, abgestimmte Grabenpflege ist 

daher unerlässlich für den Erhalt der Wiesen-LRT. Die Gräben stellen aber 

auch selbst einen Lebensraum für gewässerbewohnende Tier- und Pflanzen-

arten dar und bilden wichtige Verbindungsstrukturen. Die Unterhaltung der 

Gräben ist daher nach ökologischen Gesichtspunkten auszurichten.  

 

Fischereifachlicher Beitrag 

Aufgrund der hohen geogenen Sedimentbelastung und der damit verbundenen zum 

Teil hohen Bleibelastung der Vils im Bereich der Vilsecker Mulde sind von Seiten des 

Wasserwirtschaftsamtes Weiden im LK Amberg-Sulzbach in den kommenden Jahren 

keine weiteren wasserbaulichen Maßnahmen oder Renaturierungen an Gewässern 

2. oder 3. Ordnung geplant. Da der Biber in den letzten Jahren in der Vilsecker Mul-

de eine verstärkte Aktivität zeigt, soll wo flächenmäßig möglich die Eigendynamik der 

Vils zugelassen werden (Quelle: Herr Fröhlich – WWA Weiden Gewässerentwicklung 

und Wasserbau). 
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4.2.2 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Lebensraumtypen 
des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Für die im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen werden nachfolgend die aus 

den Erhaltungszielen abzuleitenden Maßnahmen vorgeschlagen. 

LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 

oder Hydrocharitions 

Der LRT 3150 ist mit insgesamt 36,14 ha der mit Abstand prägendste und bezüglich 

der Fläche führende LRT im FFH-Gebiet. Er tritt auf in Form von nicht, extensiv oder 

mäßig intensiv zur Fischzucht genutzten Teichen bzw. Teichketten sowie kleinen 

Tümpeln oder mit stehendem Wasser gefüllten Gräben innerhalb von größeren 

Feuchtgebieten. 

Neun Teiche bzw. -ketten wurden als mittelgradig gefährdet eingestuft aufgrund von 

Eutrophierungserscheinungen durch eine zu intensive Teichwirtschaft (5 TF) bzw. 

durch den Nährstoffeintrag aus der Düngung angrenzender Nasswiesen (1 TF) oder 

den Eintrag von organischem Material (Pferdemist, 1 TF), die Beschattung der 

Teichufer (1 TF) oder die Verbuschung aufgrund eines zu niedrigen Wasserstandes 

(1 TF). 

708 – keine Pflege oder Sicherung nötig (3 TF) 

15 der 24 erfassten LRT-Bestände weisen keinerlei Beeinträchtigungen auf. Bei drei 
davon handelt es sich um aufgelassene Teiche bzw. Teichketten, die momentan kei-
ner Sicherungsmaßnahmen bedürfen.  

711 – biotopprägende Nutzung / Pflege fortsetzen (13 TF) 

13 Teiche werden extensiv oder mäßig intensiv zur Fischzucht genutzt und sind nicht 
beeinträchtigt. Diese Nutzung soll in Zukunft weitergeführt werden, ohne dass weite-
re Pflegemaßnahmen empfohlen werden. 

712 – Nutzungsextensivierung (1 TF) 

Die Teichkette bei Heringnohe weist teilweise Eutrophierungserscheinungen durch 
die zu intensive Teichwirtschaft auf. Um die Unterwasser- und Schwimmblattvegeta-
tion zu sichern, sollte die Bewirtschaftung extensiviert werden (geringerer Fischbe-
satz mit wenig Zufütterung). 

2169 – Pflege zum Biotoperhalt erforderlich (3 TF) - mittelfristig 

Aufgrund von Verbuschung, Beschattung bzw. Eutrophierung ist bei vier Teichen 

bzw. Tümpeln mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben: 

723 – Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs (3 TF) 

Innerhalb der nicht und extensiv genutzten Teiche sollten die Gehölze und deren 
Jungwuchs entfernt werden, um die Unterwasser- und Schwimmblattvegetation nicht 
weiter zu bedrängen. Die Verbuschung aufgrund des erniedrigten Wasserstandes 
einer der Teiche im Leinschlag muss zurückgedrängt werden, im die Unterwasser- 
und Schwimmblattvegetation zu sichern; starke Beschattung zersetzt den Bestand. 
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734 – Wasserhaushalt wiederherstellen (1 TF) 

Der Wasserstand sollte in dem oben genannten Teich sukzessive wieder angehoben 
werden, um den Gehölzjungwuchs zurückzudrängen und das Habitat für den LRT 
3150 zu erhalten. 

727 – Sicherung gegen Fremdstoffeintrag (1 TF) 

In einen Teich der Lindenweiherkette wurde Pferdemist eingebracht, was zu Eutro-
phierungserscheinungen führt. Der Eintrag von solch organischem Material in den 
Teich muss zum Schutz der Unterwasservegetation als auch des Verlandungsmoo-
res unterbleiben. 

721 – gelegentliche Mahd (1 TF) 

Ein inmitten eines größeren Feuchtkomplexes befindlicher, nicht mehr zur Entwässe-

rung dienender Graben mit stehendem Wasser wird allseitig von Wiesen- und Ge-

hölzbewuchs bedrängt; diese Fläche sollte gelegentlich gemäht werden. 

709 – Pflege zum Biotoperhalt auf längere Sicht erforderlich (4 TF) 

Folgende Maßnahmen sollten langfristig zur Sicherung der LRT-3150-Bestände er-

folgen: 

723 – Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs (1 TF) 

Siehe oben. 

721 – gelegentliche Mahd (1 TF) 

Siehe oben. 

726 – sonstige Gehölzpflege (1 TF) 

Beschatten Gehölze am Rande von Stillgewässern die Unterwasser- und Schwimm-
blattvegetation, wird deren Wachstum gehemmt. Aus diesem Grund sollten Gehölz-
riegel am (insbesondere südlichem) Gewässerrand entfernt werden. 

728 – Pufferstreifen um Biotop ausweisen (1 TF) 

Ein Tümpel weist aufgrund des Nährstoffeintrags von Seiten der umgebenden Nass-
wiese Eutrophierungserscheinungen auf, daher sollte um das Stillgewässer ein Puf-
ferstreifen mit extensiver Nutzung ohne Düngemitteleintrag von mindestens 5 m, 
wenn möglich aber 10 m Breite ausgewiesen werden. 

 

LRT 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-

nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

Der LRT 3260 findet sich im Untersuchungsgebiet nahezu im gesamten Verlauf der 

Vils, des Auerbaches und der Frankenohe sowie ferner auch in Abschnitten der 

Schmalnohe. Mit insgesamt 7,78 ha und 12,72% der Gesamt-LRT-Fläche (0,82% der 

FFH-Gebietsfläche) stellen diese Fließgewässer nach den Stillgewässern des LRT 

3150 und den Mähwiesen des LRT den drittgrößten Posten an LRT-Fläche im FFH-

Gebiet. 



 

Stand: Juli 2021 Regierung der Oberpfalz Seite 33 

 

Die Vils, die Frankenohe und die Schmalnohe müssen als mittelgradig (12 TF – 

3,16 ha mit Bewertung „B“) bzw. schwer (4 TF – 2,79 ha mit Bewertung „C“) beein-

trächtigt eingestuft werden. Wenige Fließgewässerabschnitte bedürfen aktuell keiner 

Sicherung, beim Großteil sind aber auf längere Sicht folgende Maßnahmen notwen-

dig. 

708 – keine Pflege oder Sicherung nötig (5 TF) 

Wo der Bachlauf durch Auwälder, extensiv genutzte Wiesen oder sonstige Puffer-
streifen bereits vor Nährstoffeinträgen geschützt ist, sind derzeit keine Maßnahmen 
erforderlich. Dies ist lediglich beim Auerbach und einem kleinen Graben der Vils bei 
der Hämmerleinsmühle der Fall. Hier ist die Entwicklung der Bestände der Wasser-
vegetation aber weiterhin zu beobachten, vor allem in Hinblick auf die Auswirkungen 
weiter obenliegender Einleitungen und Einschwemmungen von Nährstoffen.  

709 – Pflege zum Biotoperhalt auf längere Sicht erforderlich (15 TF) 

Abgesehen von den fünf genannten Gewässerabschnitten, die keiner Sicherung be-

dürfen, müssen alle Gewässerläufe langfristig gegen Gefährdungen geschützt wer-

den: 

727 – Sicherung gegen Fremdstoffeintrag (6 TF) 

Die Vils, die Frankenohe und die Schmalnohe müssen aufgrund der Nährstoffbelas-
tung des Wassers als mittelgradig bzw. schwer beeinträchtigt eingestuft werden. 
Dort, wo Abwässer der Ortschaften und dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in die 
Fließgewässer eingeleitet wird, zeigt sich die Gewässergüte nur noch mäßig und der 
Artenreichtum der Unterwasser- und Schwimmblattvegetation verarmt. Es treten 
vermehrt Arten der polytrophen Gewässer auf (bspw. Kanadische Wasserpest, Krau-
ses Laichkraut, Algen), zudem breiten sich Nitrophyten aus. Um einer weiteren De-
gradierung des LRTs entgegen zu wirken, müssen diese Gewässereinleitungen un-
terbunden werden, d. h. es muss überprüft werden, wie sauber die Kläranlagen der 
Siedlungen arbeiten. 

728 – Pufferstreifen um Biotop ausweisen (10 TF) 

Auf etwa der Hälfte der Flächen des Biotoptyps ist die Ausweisung eines Pufferstrei-
fens zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit nötig. Hier reicht 
die (landwirtschaftliche) Nutzung in Form von Intensivwiesen oder seltener Äckern 
bis dicht an das Gewässer. 

Es sollte angestrebt werden, entlang der Gewässer möglichst im gesamten Verlauf 
beidseitig einen Streifen von mindesten 10 m als Extensivwiese ohne jede Düngung 
zu bearbeiten, um die Einschwemmung von Nährstoffen zu verhindern. Äcker sollten 
im Überschwemmungsbereich grundsätzlich in Wiesen umgewandelt werden. 

733 – Beseitigung baulicher Anlagen (1 TF) 

Der LRT-3260-würdige Abschnitt der Schmalnohe weist ein stark anthropogen regu-
liertes Bachbett auf, dieses sollte in Form der Beseitigung des festigenden Materials 
renaturiert werden, um eine natürliche Strömungsdynamik zu gewährleisten. 
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LRT 6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem eu-

ropäischen Festland) auf Silikatböden 

Der LRT 6230* stellt insgesamt eine Fläche von 1,45 ha, das entspricht 2,23% der 

Gesamt-LRT-Fläche und 0,14% der FFH-Gebietsfläche. Die zwölf als prioritärer LRT 

6230* erfassten trockenen bis feuchten Borstgrasrasen finden sich zum einen klein-

flächig an mageren Grabenrändern oder auf flachen Dämmen zwischen Teichen und 

Extensivwiesen bzw. Magergrünland. Zum anderen treten sie auch großflächiger und 

meist als mosaikartiger Bestandteil von Magergrünlandmosaiken auf. Alle Bestände 

werden regelmäßig gemäht, allein die Veränderung der vegetationstypischen Zu-

sammensetzung durch das Eindringen von Wiesenarten ist bei zwei an Gräben be-

findlichen Beständen als mittelgradige (10%, „B“) und im Fall eines großflächigen 

Borstgrasrasens im Leinschlag als schwerwiegende Gefährdung (33%, „C“) des LRT 

zu nennen. 

711 – biotopprägende Nutzung / Pflege fortsetzen (10 TF) 

Siehe Abschnitt 717 – regelmäßige Mahd. 

709 – Pflege zum Biotoperhalt auf längere Sicht erforderlich (2 TF) 

Siehe Abschnitt 717 – regelmäßige Mahd. 

717 – regelmäßige Mahd (12 TF) 

Die relativ trittunempfindlichen Borstgrasrasen sollten eine regelmäßige, einschürige 
Mahd offengehalten werden. Um eine möglichst vollständige Aussamung der am Be-
standsaufbau beteiligten Gräser und Kräuter zu gewährleisten, sollte die Mahd nach 
der Hauptblüte der Gräser stattfinden. Das Schnittgut muss nach dem Mähen bis 
zum Abtrocknen auf der Fläche verbleiben, um das Ausfallen von Samen zu gewähr-
leisten und Kleintieren das Abwandern in Randbereiche zu ermöglichen. Danach 
muss es abgeräumt und möglichst in der näheren Umgebung verwertet werden. Eine 
Düngung sollte unbedingt unterbleiben. Bei fehlender Nutzung entwickeln sich auf 
größeren Flächen Zwergstrauchheiden und eine sukzessive Wiederbewaldung der 
Flächen setzt ein, kleinere Flächen an Grabenrändern werden zunehmend vergrasen 
und verbuschen. Letztere Bestände sollen in die Mahd der angrenzenden Grünland-
flächen miteibezogen werden. 

 

LRT 6410 Pfeifengraswiesen 

Pfeifengraswiesen gemäß LRT 6410 finden sich im gesamten FFH-Gebiet nur ein 

einziges Mal in Form einer seit mehreren Jahren brachgefallenen Pfeifengraswiese 

südlich von Freihung-Sand. Es handelt sich mit nur 0,33% der FFH-Gebietsfläche 

und 0,02% der Gesamt-LRT-Fläche um den schwächsten LRT des FFH-Gebietes. 

Der Bestand ist aufgrund der langjährigen Brache und dem damit einhergehenden 

Verlust der LRT-charakteristischen Habitatstrukturen (Verfilzung, Verbuschung) und 
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Artengarnitur bereits derart degradiert, dass sie bereits an der unteren Erfassungs-

schwelle für den LRT 6410 angelangt ist.  

 

710 – Pflege zum Biotoperhalt dringend erforderlich (1 TF) 

Folgende Maßnahmen sind aufgrund der fortgeschrittenen Degradierung des LRT 
als einzige im gesamten FFH-Gebiet dringend, d. h. zeitnah erforderlich: 

723 – Entfernung / Auslichtung von Gehölzjungwuchs (1 TF) 

717 – regelmäßige Mahd (1 TF) 

Die Fläche, von der nur noch 35% als LRT angesprochen werden kann (der Rest 
stellt magere Grünlandbrache dar, flankiert von Feuchtgebüschen), muss dringend 
entbuscht und danach einer regelmäßigen einschürigen Mahd unterzogen werden, 
um die Rückentwicklung und Etablierung der LRT-spezifischen Habitatstrukturen und 
des Artengefüges zu ermöglichen.  

 

LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen 

Stufe 

Nasse Hochstaudenfluren als Saum der Fließgewässer, als auch in flächiger Ausbil-

dung in Form von verbrachten oder sehr extensiv genutzten Feuchtwiesen. Insge-

samt wird der LRT 6430 im FFH-Gebiet von 1,81 ha gestellt, das entspricht 0,19% 

der FFH-Gebietsfläche und 2,96% der Gesamt-LRT-Fläche. 

Vorrangige Gefährdungsursache ist für die allesamt ungenutzten Hochstaudenfluren 

die Gewässerverunreinigung und der Nährstoffeintrag aus den angrenzenden Nut-

zungen (Düngung der Auwiesen und Äcker), was in der signifikanten Beteiligung nit-

rophytischer Hochstauden (v. a. Brennnessel) am Bestandsaufbau sichtbar wird. 

Auch die starke Gewässerregulierung (Abschnitt Schmalnohebach) wirkt sich negativ 

auf das Aufkommen von Hochstaudenfluren aus, zweimal wird zudem die langjährige 

Brache des Feuchtgebiets an der Vils als Gefährdungsursache angeführt. 

Langjährig stabile Bestände in gutem Zustand sowie Bestände die einer naturnahen 

Überflutungsdynamik unterliegen sind zu beobachten und nach Bedarf zu pflegen. 

708 – keine Pflege oder Sicherung nötig (2 TF) 

Keiner Sicherung bedürfen nur zwei LRT 6430-Bestände: Die einzige nicht beein-
trächtigte Hochstaudenflur am Mühlbach und ein flächiger Bestand als Teil eines 
größeren Feuchtkomplexes. Die seit langem brachgefallene Nasswiese bei Sorghof 
ist durch die Aktivitäten des Bibers unbewirtschaftbar geworden, daher sollte die Flä-
che der Natur überlassen werden. In diesem Sinne sollte auch zukünftig keine Nut-
zung stattfinden, zudem sollte eine Wiederansiedlung des Bibers zugelassen werden 
bzw. ein aktives Umsiedeln hierher geschehen. 

Verschlüsselt unter  
715 – weitere Nutzungs-/Pflege-/Sicherungshinweise siehe Text (1 TF) 
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709 – Pflege zum Biotoperhalt auf längere Sicht erforderlich (8 TF) 

Auf längere Sicht sind folgende Pflegemaßnahmen für die mittelgradig und stark ge-
fährdeten Hochstaudenfluren erforderlich:  

 

721 – gelegentliche Mahd (2 TF) 

Zur Vermeidung der Verbuschung ist eine gelegentliche Mahd in zwei- bis mehrjähri-
gem Turnus notwendig, wobei das Mähgut zur Vermeidung weiterer Nährstoffanrei-
cherung und Verfilzung entfernt werden sollte, um den Artenreichtum zu sichern. 
Wenn Wirtschaftswiesen an die Hochstaudenfluren angrenzen, können letztere mit 
den Wiesen zusammen gemäht werden, wenn hier ein Spätsommerschnitt erfolgt 
(höchstens einmal pro Jahr).  

Diese Maßnahme ist nur für die Bereiche der ausgedehnten Feuchtbrachen westlich 
Hämmerleinsmühle vorgesehen, die mit einem vertretbaren Aufwand weiterhin ge-
pflegt werden können. Flächen, die durch die Aktivitäten des Bibers unbewirtschaft-
bar geworden sind, sollen der natürlichen Dynamik überlassen werden. 

 

728 Pufferstreifen um Biotop ausweisen (5 TF) 

Der anhand der Gewässergüte und der signifikanten Beteiligung an Nitrophyten fest-
stellbaren Eutrophierung der Fließgewässer muss Einhalt geboten werden in Form 
der Sicherung gegen den Nährstoffeintrag aus angrenzenden Nutzungen. Die Nähr-
stoffanreicherung bewirkt eine Verarmung der Hochstaudenfluren bei gleichzeitiger 
Reduzierung der LRT-typischen Habitatstrukturen. 

Zum Erhalt strukturreicher Hochstaudenfluren sollten immer zumindest 10 m breite 
Pufferstreifen aus ungedüngtem Grünland zu den angrenzenden Landwirtschaftsflä-
chen verbleiben, die regelmäßig gemäht werden müssen. Flankieren Wirtschaftswie-
sen die Hochstaudenfluren, sind diese oft nur als sehr schmale Säume geduldet, so 
dass eine vielseitige Struktur nur begrenzt im Potential der kleinen Fläche liegt. 

727 – Sicherung gegen Fremdstoffeintrag (1 TF) 

Siehe 727 – Sicherung gegen Fremdstoffeintrag unter LRT 3260. 

1898 – Gewässerrenaturierung (1 TF) 

Der Schmalnohebach ist stark begradigt und sollte renaturiert werden, um eine natür-
liche Auendynamik des Fließgewässers wiederherzustellen und die Ausbildung struk-
tur- und artenreicher Hochstaudenfluren zu fördern. 

  



 

Stand: Juli 2021 Regierung der Oberpfalz Seite 37 

 

LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

Die mageren Flachlandmähwiesen sind als anthropogen entstandene Gesellschaften 

von einer regelmäßigen Pflege abhängig. Brachfallen führt meist innerhalb kürzester 

Zeit zu einer Artenverarmung und schließlich zur Verbuschung. Eine Umstellung auf 

Beweidung verändert sowohl Struktur wie auch Artenzusammensetzung (in meist 

unerwünschter Richtung) und führt zudem zum Verlust des LRT-Status. 

Traditionell bewirtschaftete Flachlandmähwiesen werden jährlich zwei- bis dreimal 

gemäht und nur wenig gedüngt, so wie es bis vor 50 Jahren üblich war. Im Zuge der 

Intensivierung der Grünlandbewirtschaftung nahmen und nehmen Düngung und 

Schnitthäufigkeit immer mehr zu; die artenreichen Mähwiesen entwickeln sich dann 

schnell zu artenarmen, von Obergrasarten und nitrophilen Kräutern beherrschten 

Fettwiesen. Eine aus naturschutzfachlicher Sicht überhöhte Zufuhr an Nährstoffen, 

insbesondere durch Düngung mit Gülle und mineralischem Stickstoff führt bei den 

Wiesen und Mähweiden zu einem gesteigerten Ertrag, gleichzeitig aber zu einer ge-

ringeren Artenvielfalt und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands 

des LRT. 

Die Hälfte der 24 im FFH-Gebiet festgestellten LRT-6510-Wiesen werden optimal 

gepflegt (51%, Beeinträchtigung „A“) in Form einer regelmäßigen Mahd und einer 

extensiven Bewirtschaftung, die andere Hälfte ist allerdings in mittlerem Grade („B“) 

beeinträchtigt durch eine zu starke Düngung (5 TF), unzureichende Pflege-

/Nutzungsintensität (3 TF) bzw. durch beginnende Brache und Wildschäden (1 TF). 

Die LRT 6510-Flächen stellen insgesamt 12,50 ha, das entspricht 20,45% der Ge-

samt-LRT-Fläche und 1,32% der FFH-Gebietsfläche; somit steht der LRT 6510 be-

züglich der Flächengröße an zweiter Stelle im FFH-Gebiet. 

711 – biotopprägende Nutzung / Pflege fortsetzen (16 TF) 

Siehe Abschnitt 717 – regelmäßige Mahd. 

712 – Nutzungsextensivierung (4 TF) 

Magere Flachland-Mähwiesen sollten, wenn überhaupt, nur in sehr geringem Maße 
gedüngt werden. Mehrere Bestände müssen in ihrer Nutzung extensiviert werden, 
um den LRT zu erhalten. Bei den Auwiesen ist auf den lange nährstoffspeichernden 
Gley- und Pseudogley-Böden oft nicht zu erkennen, dass diese bereits seit vielen 
Jahren nicht mehr gedüngt werden. 

709 – Pflege zum Biotoperhalt auf längere Sicht erforderlich (4 TF) 

Die vier Wiesenbereiche, die nur unzureichend bzw. gar nicht mehr genutzt werden, 
müssen wieder in die regelmäßige Mahd miteinbezogen werden. 

717 – regelmäßige Mahd (24 TF) 

Entsprechend der traditionellen Nutzungsform, ist die ideale Erhaltungsmaßnahme 
eine regelmäßige, zwei- bis dreischürige Mahd. Um eine möglichst vollständige Aus-
samung der am Bestandsaufbau beteiligten Gräser und Kräuter zu gewährleisten, 
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sollte die erste Mahd nach der Hauptblüte der Gräser stattfinden. Das Schnittgut 
muss nach dem Mähen bis zum Abtrocknen auf der Fläche verbleiben, um das Aus-
fallen von Samen zu gewährleisten und Kleintieren das Abwandern in Randbereiche 
zu ermöglichen. Danach muss es abgeräumt und möglichst in der näheren Umge-
bung verwertet werden. 

 

LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Die vier erfassten Zwischenmoore befinden sich südlich der Vils, genauer im Lein-

schlag, in der Lindenweiherkette und der inmitten von Wald liegenden Teichgruppe 

um Hämmerleinsmühle. Zwei der Bestände sind ungenutzt, zwei unterliegen der ex-

tensiven Teichwirtschaft. Alle vier Moorflächen sind im mittleren Grad durch Gehölz-

anflug und Verbuschung beeinträchtigt, zudem bedroht das sich stark ausbreitende 

Schilf (Phragmites australis) in zwei Teichen die Bestände. Es zeigt die Eutrophie-

rung der Gewässer und den erniedrigten Wasserstand der Gewässer an. 

2169 – Pflege zum Biotoperhalt erforderlich (4 TF) 

Folgende Maßnahmen sind zur Erhaltung des LRT mittelfristig erforderlich: 

723 – Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs (4 TF) 

Innerhalb der nicht und extensiv genutzten Teiche sollten die Gehölze und deren 
Jungwuchs entfernt werden, um die Verlandungsmoore offen zu halten. Die teilweise 
festgestellte Kiefern-Sukzession sollte zurückgenommen werden. 

734 – Wasserhaushalt wiederherstellen (1 TF) 

Die Verbuschung ist in einem Fall auch in dem erniedrigten Wasserstand des unge-
nutzten Teiches begründet, daher sollte dieser sukzessiv angehoben werden. 

727 – Sicherung gegen Fremdstoffeintrag (1 TF) 

In einen Teich der Lindenweiherkette wurde Pferdemist eingebracht, was zu Eutro-
phierungserscheinungen führt. Der Eintrag von solch organischem Material in den 
Teich muss zum Schutz der Unterwasservegetation als auch des Verlandungsmoo-
res unterbleiben. 

 

LRT 91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 
Notwendige Erhaltungsmaßnahmen: 
 

Fortführung der bisherigen, naturnahen Bewirtschaftung (M 100) 

Der Lebensraumtyp ist, nach der Bewertung gemäß FFH-Richtlinie, in einem noch 
guten Erhaltungszustand. Die Fortführung der bisherigen, naturnahen Bewirtschaf-
tung bedeutet in diesem Lebensraumtyp vor allem den Erhalt und die weitere Förde-
rung des betont strukturreichen Waldaufbaus. Auf die Einbringung gesellschafts-
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fremder Baumarten soll weiter verzichtet werden. Auch auf Flächen, auf denen 
Forstwirtschaft im üblichen Umfang nicht möglich ist, sollte eine Bewirtschaftung zu-
mindest in Form von Stockausschlagwirtschaft stattfinden. 
 

Wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen: 

 
Invasive Arten (Japanischer Staudenknöterich/Indisches Springkraut) beobachten 
und ggf. entfernen (M 590) 

Der Japanische Staudenknöterich und das Indische Springkraut haben sich in man-
chen Teilen des Lebensraumtyps angesiedelt. Bisher sind sie für die Verjüngung der 
gesellschaftstypischen Baumarten keine Gefahr. Ihre Entwicklung sollte aber weiter 
beobachtet werden. 

 
Feinerschließung und angepasste Forsttechnik einsetzen (M 201) 

Viele Böden, auf denen der Lebensraumtyp stockt, sind aufgrund des hohen Was-
sereinflusses besonders empfindlich bei Befahrung. Falsche oder nicht fachgerechte 
Befahrung kann Schäden entstehen lassen, die die Bodenfunktionalität lange Zeit 
beeinträchtigen. Daher sollte besonders in diesen Beständen eine konsequente und 
durchdachte Feinerschließung und angepasste Forsttechnik verwendet werden. 
 
 
 

4.2.3 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Arten des An-
hangs II der FFH-Richtlinie 

Unabdingbar für die dauerhafte Erhaltung der Artvorkommen sind generell: 

 ausreichend große Populationen und  

 mehrere einander benachbarte Vorkommen, zwischen denen ein Austausch 

erfolgen kann. 

Dies erfordert bei einigen, nur noch in kleinen Vorkommen oder Einzelvorkommen 

nachgewiesenen Arten dringend die Optimierung weiterer Lebensräume. Eine reine 

Erhaltung der aktuellen Vorkommen ist für den dauerhaften Erhalt der Populationen 

in diesen Fällen nicht ausreichend. Für die Erhaltung der jeweiligen Arten sind daher 

auch Wiederherstellungsmaßnahmen in Lebensräumen nötig. 

Für die im Gebiet vorkommenden Arten werden nachfolgend die aus den Erhal-

tungszielen abzuleitenden Maßnahmen vorgeschlagen.  
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1037 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Notwendige Erhaltungsmaßnahmen 

 1937 - Extensivierung von Gewässerrandstreifen / Anlage von Pufferzonen:  

Erhalt und wo nötig Einrichtung eines gewässerbegleitenden Pufferstreifens 

ohne landwirtschaftliche Nutzung (aber mit Mahd!) von möglichst durchgängig 

mind. 5 m Breite. 

 723 - Entfernung/Auslichtung von Gehölzbeständen:  

Begrenzung des Gehölzbewuchses auf das derzeitige Ausmaß. Insbesondere 

bei den Pufferstreifen ist darauf zu achten, dass diese regelmäßig gemäht wer-

den und nicht verbuschen. Dies gilt besonders für die südlich an die Bäche an-

grenzenden Streifen (Besonnung). 

Wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen 

 1945 - Extensive Gewässerunterhaltungsmaßnahmen:  

Beschränkung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen auf das notwendige 

Maß. 

 2145 - Duldung von natürlichen Prozessen:  

Zulassen natürlicher Auendynamik. 

 727 - Sicherung gegen Fremdstoffeintrag:  

Verbesserung der Gewässerqualität durch Unterbinden von belastenden Einlei-

tungen. 

 

 

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Wegen des (vorübergehenden?) Fehlens der Art im FFH-Gebiet dienen die vorge-

schlagenen Maßnahmen dem Schutz bzw. der Entwicklung potenzieller Habitate. 

Notwendige Erhaltungsmaßnahmen 

 1688 - Mahd mit Terminvorgabe:  

Wiederaufnahme der Herbstmahd (ab Mitte September) auf zumindest einem 

Teil der Brachflächen, so auf der Probefläche M3 (Biotop Nr. 6336-1007-08). 

 711 - biotopprägende Nutzung / Pflege fortsetzen:  

Beibehaltung der späten Mahd auf der Probefläche M1. 

 1683 - Einschürige Mahd:  

Ausweitung der späten Mahd (ab Mitte September) auf geeignete Feuchtwie-

sen (alternativ zweischürige Mahd mit Mahdpause zwischen Mitte Juli und Mit-

te September) 

 1747 - Einstellung des Einsatzes von Düngemitteln in der Landwirtschaft:  

Auf letztgenannten Feuchtwiesen weitgehendes Unterlassen der Düngung. 
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Wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen 

 1937 - Schaffung von spät gemähten Pufferstreifen entlang der Gewässer ohne 

Düngung zur Förderung der Bestände des Großen Wiesenknopfs. 

1163 Groppe, Mühlkoppe (Cottus gobio) 

Nach hiesiger Auffassung ist die Hauptursache für das Fehlen der Anhang II-Art 

Groppe (Cottus gobio) (Status: Verschollen) mit hoher Wahrscheinlichkeit das groß-

flächige Fehlen von geeigneten Habitaten in den Fließgewässern des FFH-Gebiets. 

Die Mühlkoppe bevorzugt seichte, sauerstoffreiche Fließgewässer mit starker Strö-

mung. Sie benötigt ein abwechslungsreiches Substrat aus Sand, Kies und Steinen. 

Während die Jungfische vor allem sandige Stellen bevorzugen, sind die erwachse-

nen Tiere eher über steinigem Grund zu finden. Nur bei großer Strukturvielfalt auf der 

Gewässersohle finden die Tiere genügend strömungsberuhigte Bereiche, in denen 

sie sich verstecken, jagen und fortpflanzen können. Die Eiablage erfolgt in Höhlen 

unter Steinen oder Wurzeln. Strukturell abwechslungsreiche Bereiche sind im Vils-

verlauf innerhalb des FFH-Gebiets Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe 

und Wiesennohe relativ selten. Die Vils ist größtenteils kanalartig ausgebaut und ihre 

Gewässersohle ist häufig von einer hohen Schlamm- bzw. Sandschicht überzogen. 

Eine Verschlammung der Gewässersohle bzw. mächtige Sedimentablagerungen 

wurden bei den durch die Fachberatung durchgeführten Elektrobefischungen der Vils 

an allen befischten Stellen festgestellt. Auch bei der Elektrobefischung der Wie-

sennohe durch die Fachberatung für Fischerei bot der befischte Gewässerabschnitt 

(Mündungsbereich in die Vils bei Frauenbrunn) keine geeigneten Habitate für die 

Groppe, die Gewässersohle war stellenweise massiv verschlammt (geschätzte Höhe 

der Schlamm- bzw. Sedimentschicht ≥0,5 m). Diese hohen Sedimentfrachten (Fein-

sande) sind zu einem großen Teil geogen bedingt. Da die landwirtschaftliche Nut-

zung oft bis unmittelbar an die Gewässer heranreicht, kommt es weiterhin zu nicht 

unwesentlichen Abschwemmungen von Feinsedimenten aus Ackerflächen in die 

Gewässer. 

Verglichen mit der Vils und der Wiesennohe bietet die Schmalnohe strukturell und 

auch von ihrer Gewässersohle her betrachtet das größte Potenzial für eine evtl. Wie-

deransiedlung der Groppe. Der Mündungsbereich der Schmalnohe in die Vils wurde 

vor ca. 10 Jahren auf ca. 150–200 m renaturiert. Auch in diesem Bereich konnten 

keine Groppen mittels einer Elektrobefischung durch die Fachberatung für Fischerei 

nachgewiesen werden. 

In diesem Bereich könnten mit relativ kleinen Eingriffen geeignete Habitate für die 

Groppe geschaffen werden. Die zum Teil dort kiesige Gewässersohle ist zwar ca. 10 

Jahre nach der Renaturierung stark kolmatiert (die Zwischenräume sind mit 

Feinsediment zugesetzt), dieser Negativeffekt für die Fischfauna könnte aber durch 

eine mechanische Sohlauflockerung zumindest für eine gewisse Zeit beseitigt wer-

den. Auch finden sich in diesem Abschnitt der Schmalnohe kleinere Rauschen. Diese 

sollten durch ein Hinzufügen von weiteren Störsteinen vergrößert werden, damit die 
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Groppe bei einer evtl. Neuansiedlung eine ausreichende Anzahl an Unterständen im 

Gewässer vorfindet. 

 

Abb. 9: Mündungsbereich der Schmalnohe in die Vils bei Frauenbrunn, dieser Abschnitt wurde vor ca. 

10 Jahren auf 150–200 m renaturiert (Bild: Harrandt). 

 

Folgende weitere Maßnahmen werden von hier aus als äußerst sinnvoll erachtet: 

 2145 - Duldung von natürlichen Prozessen:  

Ankauf von Ufergrundstücken und überlassen der natürlichen Sukzession bzw. 

der Gewässerdynamik, Zulassung von Hochwasserereignissen zur Gewässer-

bettumlagerung und Eigendynamik. 

 1937 - Extensivierung von Gewässerrandstreifen / Anlage von Pufferzonen und 

1913 Minimierung des Sedimenteintrages:  

Ankauf von Ufergrundstücken als Pufferstreifen gegen direkten Sedimenteintrag 

aus landwirtschaftlichen Flächen. Weitere Maßnahmen in der Fläche zur Verhin-

derung von Sedimenteintrag von landwirtschaftlichen Flächen (z. B. Mulchsaat 

etc.). 

 1903 - Rücknahme von Gewässerausbauten:  

Rückbau der Gewässerverbauung und Zulassung der Eigendynamik. 

 1927 - Schaffung/ Erhalt von Strukturen in/an Gewässern bzw. 2066 Anlage von 

Fischtreppen/Fischpässen u. ä. und 1899 Schaffung eines durchgehenden, offe-

nen Fließgewässersystems:  
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Stellenweise Schaffung von für die Groppe (Cottus gobio) geeigneten Habitaten 

durch das Einbringen von größeren Störsteinen und/oder Wurzelstöcken (Rau-

schenbildung) an geeigneten Stellen im Gewässer und dadurch gleichzeitige Ver-

stärkung der gewünschten Eigendynamik des Gewässers. Auch der Oberlauf der 

Schmalnohe, welcher von der Fachberatung für Fischerei bei der Ortschaft Sigl 

und Sorghof elektrisch befischt wurde, könnte durch stellenweise Kies- und Stör-

steineinbringungen mit relativ geringem Aufwand zu einem für die Groppe geeig-

neten Lebensraum aufgewertet werden. Weiterhin müssen vorhandene Abstürze 

entfernt und durch raue Rampen ersetzt werden. Diese Rampen müssen mit Blick 

auf die Agilität der Groppe, welche den Schwachschwimmer zugeordnet wird, 

passierbar sein. Besonderes Augenmerk ist hier auf die Herstellung einer durch-

gehenden Vernetzung zwischen der Vils und ihren kleinen Seitengewässern zu 

werfen. 

 727 - Sicherung gegen Fremdstoffeintrag:  

Die Ursachen für die stellenweise sehr starke Verschlammung der Gewässersoh-

le in der Vils, Schmalnohe und Wiesennohe sind zu ermitteln und wenn möglich 

abzustellen, bzw. deutlich zu reduzieren.  

 2032 - Spezielle Artenschutzmaßnahmen:  

Da die Groppe (Cottus gobio) im Rahmen der Erstellung dieses Fachbeitrags von 

hier aus als „Verschollen“ eingestuft wird, empfiehlt die Fachberatung für Fische-

rei eine aktive Wiederansiedlungsmaßnahme (Fischbesatz). Es existieren zwar 

benachbarte Vorkommen der Groppe z.B. in der Lauterach, eine Zuwanderung 

der Art aus angrenzenden Vorkommen ist über solch eine längere Fließgewäs-

serstrecke als äußerst unwahrscheinlich anzusehen, da die Groppe ein sehr 

schlechter Schwimmer ist. Als Besatzfische für eine evtl. Wiederansiedlungs-

maßnahme sollten möglichst Fische aus benachbarten Vorkommen (z.B. aus der 

Lauterach) verwendet werden. 
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Abb. 10: Kolmatierte Gewässersohle der Schmalnohe im Mündungsbereich zur Vils. Um einen für 

Groppen (Cottus gobio) langfristig geeigneten Lebensraum herzustellen muss der Eintrag von 

Feinsediment in das Gewässer deutlich reduziert werden (Bild: Harrandt). 

 

Abb. 11: Elektrobefischung der Schmalnohe im Oberlauf bei Sigl am 27.10.2016. Ein Vorkommen der 

Groppe (Cottus gobio) konnte nicht nachgewiesen werden. Die Gewässersohle ist im Oberlauf 

größtenteils feinsandig, schlammig/schluffige Ablagerungen sind nur stellenweise vorhanden 

(Bild: Harrandt). 
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1337 Biber (Castor fiber) 

Die Bewertung des Bibers ergibt einen insgesamt noch guten Erhaltungszustand  
(B-). Das Revier 1 an der Schmalnohe ist in einem schlechten Erhaltungszustand. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Bibers ist ein möglicher Ziel-
konflikt mit dem Erhalt des LRT 6510 zu beachten (siehe hierzu Kapitel 5.4 im Fach-
grundlagenteil). 

Zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Zustands sind folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Notwendige Erhaltungsmaßnahmen 

 

 1937 - Extensivierung von Gewässerrandstreifen / Anlage von Pufferzonen: 

Erhalt und wo nötig Einrichtung eines gewässerbegleitenden Pufferstreifens 

ohne landwirtschaftliche Nutzung von durchgängig mind. 5, besser 10 m Breite.  

 102 - Erhalt bedeutender Strukturen für den Biber, hier einer Aue in möglichst 

naturnaher Ausprägung. Erhalt von gewässerbegleitenden Auwäldern und Au-

engebüschen, insbesondere von Weichlaubholzbeständen, die der Eigendy-

namik überlassen werden sollen. Die Breite sollte mindestens 10, besser 20 m 

betragen. Uferrandstreifen halten Düngemittel aus angrenzenden Nutzungen 

zurück, können Überschwemmungen abpuffern und dienen als Lebensräume 

für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. 

 2140/2141/2142 - Öffentlichkeitsarbeit & Schulungen von Nutzergruppen:  

Fortführung des Bibermanagements zur Lösung und Vorbeugung von Biber-

konflikten. Information zu Fördermöglichkeiten. 

 1946 - Einstellung bestimmter Befischungsmethoden: 

Ausschließlicher Einsatz von Fischreusen, die ein Einschwimmen des Bibers 

sicher verhindern. 

 2032 - Spezielle Artenschutzmaßnahmen:  

o Strikte Verfolgung von illegalen Bibernachstellungen, d. h. der Bau-

tenzerstörungen (Burgen, Baue, Dämme) und Bibertötungen. 

o Verstärkung der Präventionsmaßnahmen, um den Konflikt zu entschär-

fen: Beispielsweise Aufstellen von Elektrozäunen, Schutz von Einzel-

Bäumen am Uferrand durch Drahtgitter, Pufferstreifeneinrichtung, Drai-

nage von Dämmen in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten 

usw. 

Wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen 

 1680 - Zulassen der natürlichen Sukzession in Teilflächen:  

Zulassen bzw. Anlage natürlicher Entwicklung von gewässernahen Auenberei-

chen mit mindestens 10, besser 20 m Breite. Ca. 90% aller Biber-

Landwirtschafts-Konflikte finden in einem Abstand von weniger als 10 m vom 



 

Stand: Juli 2021 Regierung der Oberpfalz Seite 46 

 

Gewässerrand statt. Optimaler Weise sollten mindestens 30% Weiden und 

Pappeln den Bestand stellen. 

 2145 - Duldung von natürlichen Prozessen:  

Zulassen natürlicher Auendynamik unter Einfluss von Bibertätigkeit, wo immer 

im Rahmen eines Biber-Konflikt-Managements möglich. 

 1773 - Umwandlung von Acker in Grünland: 

In Niederungsbereichen extensive Grünland- statt Ackernutzung (2-schürige 

Mahd pro Jahr), so dass gelegentliche Überflutungen nicht zu wirtschaftlichen 

Schäden und zur Gewässerverschmutzung führen. 

 1934 - Anlage von Uferböschungen/ Ufergehölzen:  

Anlage 20-30 m breiter Uferstreifen mit hohem Strauchanteil (30% Weiden und 

Pappeln) und standortgerechten Bäumen. Dadurch sind sowohl Konflikte zwi-

schen Biberschutz und Landnutzung vermeidbar als auch die Uferbaue ge-

schützt, die zu über 90% in diesem Bereich liegen. 

 2145 - Duldung von natürlichen Prozessen:  

Zulassen der Renaturierung von Fließgewässerabschnitten durch den Biber, 

dort wo eine landwirtschaftliche Nutzung schon nicht mehr rentabel erscheint, 

d. h. der Boden schon derart versumpft ist, dass das Befahren mit landwirt-

schaftlichem Gerät nicht mehr möglich ist.  

 2032 - Spezielle Artenschutzmaßnahmen:  

Keine Anlage von Siedlungs- und Gewerbegebieten in Flussauen mit Bibervor-

kommen. 

 Grunderwerb und Förderung: 

Ankauf von Uferrandstreifen und der bereits stark durch die Aktivitäten des Bi-

bers vernässten Flächen sowie Förderung der Brachlegung entlang von Ge-

wässern durch das bayerische Vertragsnaturschutzprogamm. 

 

Bisher nicht im SDB genannt: 

1032 Bachmuschel, Kleine Flussmuschel (Unio crassus) 

Wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen 

 1899 - Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems/ Ver-

besserung der Durchgängigkeit: 

Während der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass für Fische an vier 

Bauwerken eine Passage vermutlich nicht oder nur bei bestimmten Wasser-

ständen möglich sein dürfte. Drei der Bauwerke sind funktionslos, bei dem 

Vierten handelt es sich um eine Sohlbefestigung zur Stabilisierung einer Stra-

ßenbrücke. Diese Situation sollte von behördlicher Seite überprüft und ggf. 

verbessert werden. Sollten Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, müssten 

in den betroffenen Teilstücken die dort vorhandenen Bachmuscheln abgesam-

melt und in benachbarte Gewässerabschnitte umgesiedelt werden.  
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 1937 - Extensivierung von Gewässerrandstreifen / Anlage von Pufferzonen zur 

Verbesserung der Wasserqualität: 

Die teilweise auch intensive Nutzung des Umlandes entlang der Untersu-

chungsstrecke hat sicherlich auch einen Einfluss auf die Wasserqualität der 

Frankenohe. Diffuse Einträge aus Drainagen und Entwässerungsgräben, ober-

flächliche Auswaschung und Abtransport von Nährstoffen und Erosionsmaterial 

addieren sich zu der schon bestehenden hohen Sediment- und Nährstofffracht. 

Dies belegen z.T. umfangreiche Faulschlamm-Ansammlungen in einigen Gum-

pen und oberhalb von Querbauwerken, sowie das umfangreiche Wachstum 

von Makrophyten. Es wäre daher angebracht, Uferrandstreifen systematisch 

anzulegen, denn bisher finden sich geschützte Uferregionen nur im Bereich 

von Brachen oder entlang forstwirtschaftlich genutzter Flächen. Reste von 

Ufergehölzen sind z. T. noch erhalten, absterbende Bäume werden jedoch 

nicht ersetzt (siehe auch Bisambejagung & Erosion).  

 727 - Sicherung gegen Fremdstoffeintrag / 1913 Minimierung des Sedimentein-

trages Schaffung geeigneter Uferhabitate / 1934 Anlage von Uferböschungen/ 

Ufergehölzen: 

Die Zahl der gefundenen Bachmuscheln variiert mit dem Vorhandensein bzw. 

Fehlen geeigneter Habitate. Das Sediment der Frankenohe zeigt einen deutli-

chen Anteil an mobilen Bestandteilen, Rollkies und Fließsande waren wieder-

holt zu beobachten. Derartige Sedimente reduzieren die von den Muscheln be-

siedelbaren Sedimentanteile im Gewässer und reduzieren signifikant die Bio-

diversität des Makrobenthos. Die Sandfracht ist z. T. sicher geogen bedingt 

(hoher Sand und Kiesanteil in den Böden des Umlandes) wird aber durch ero-

sive Prozesse als Folge der Nutzung sicherlich verstärkt.  

Vermutlich wird der größere Teil des Materials innerhalb des TÜP ins Gewäs-

ser eingeschwemmt und dann weiter in den Unterlauf transportiert. Allerdings 

ist dies eine Hypothese, die genauer überprüft werden müsste. Entsprechende 

Eintragspfade und für den Materialabtrag prädestinierte Flächen müssten vor 

Ort ermittelt werden. Danach könnten Maßnahmen für den Sedimentrückhalt 

erarbeitet werden. Geeignete Maßnahmen, wie z. B. Auffangbecken, Abfang-

gräben und Einsaat erodierter Flächen sind hier zu nennen. Die zweite Quelle 

von Sedimenteinträgen dürfte durch die landwirtschaftliche Nutzung im Bereich 

der Untersuchungstrecke begründet sein. Zwar gibt es derzeit entlang der 

Frankenohe nur Grünland- und forstwirtschaftliche Nutzung, allerdings wird das 

Grünland häufig bis an den Gewässerrand bearbeitet. Das Befahren der Ufer-

schultern, das geringe Rückhaltevermögen des Wurzelwerks der Krautschicht 

und eine verstärkte Bautätigkeit des Bisams in den baumlosen Abschnitten be-

günstigen Längserosion im Gewässerbett. Abrutschende Uferteile konnten 

wiederholt festgestellt werden.  

Da das Gewässer auch eutrophiert erscheint, sollten weitere Nährstoffeinträge 

reduziert werden. Die Etablierung von Uferrandstreifen mit zusätzlichen locke-
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ren Gehölzanpflanzungen an den offenen Abbruchkanten könnte zu einer Re-

duktion von Nährstoffeinträgen und einer Stabilisierung der Uferschultern bei-

tragen und würde die Uferstruktur insgesamt aufwerten.  

 

Weitere wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen 

 1874 - gezielte Bejagung von Prädatoren: Bisambejagung und -vergrämung  

Da Bisamfraß nachweisbar ist und sicherlich auch Auswirkungen auf den Mu-

schelbestand der Frankenohe hat, wäre es sinnvoll, ein Konzept für die Beja-

gung des Bisam auszuarbeiten. Auch wenn die Reduktion des Bisams durch 

Bejagung dauerhaft keine nachhaltige Wirkung auf den Bisambestand hat, 

werden die Entwicklungsmöglichkeiten des Muschelbestandes doch deutlich 

verbessert, wie sich an vielen Gewässern in Bayern gezeigt hat (Hochwald et. 

al 2012). Der Bisam sollte an den muschelführenden Abschnitten konsequent 

bejagt werden. Bisamfänger sollten hierfür eine Aufwandspauschale statt einer 

Prämie erhalten. 

 1934 - Anlage von Uferböschungen/ Ufergehölzen:  

Zusätzlich würde auch die Ausweitung von Gehölzsäumen in den Bereichen 

mit Grünlandnutzung die Bautätigkeit des Bisam reduzieren helfen  

 2032 - Spezielle Artenschutzmaßnahmen: Weitere Untersuchungen:  

Da die Bachmuscheln wahrscheinlich auch Teilstücke der Frankenohe inner-

halb des TÜP besiedelt haben, wäre es sinnvoll, in einer methodisch identi-

schen Untersuchung auch diesen Teil des Gewässers zu bearbeiten. Dadurch 

könnte die Ausdehnung und die Gesamtgröße des Bestands ermittelt werden. 

 

1355 Fischotter (Lutra lutra) 

Wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen 

 2041 - Anlage von Fischotterkunstbauten:  

Anlage von Bermen unter den vier Brücken ohne Uferrandstreifen (KBW 7, 10, 

11, 12), damit eine Unterquerung trockenen Fußes möglich ist und der Fischot-

ter nicht auf die Straße bzw. den Weg ausweichen muss. 

 1937 - Extensivierung von Gewässerrandstreifen / Anlage von Pufferzonen an 

der Vils, der Frankenohe und der Schmalnohe, um den Nährstoffeintrag zu ver-

ringern und die Gewässergüte zu verbessern. Bei forstwirtschaftlicher Nutzung 

(Einschlag) Belassen eines je 50 m breiten Uferstreifens ohne Nutzung. 

 1789 - Schaffung/ Erhalt von Strukturen im Offenland:  

Erhalt von großflächigen Feuchtgebieten als Lebensraum. 

 1903 - Rücknahme von Gewässerausbauten:  

Rückbau von Verrohrungen (bei KBW 12). 

 102 - Erhalt bedeutender Strukturen für den Fischotter: hier einer je 10, besser 
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20 m breiten Aue in möglichst naturnaher Ausprägung. 

 1737 - Einstellung des Einsatzes von Bioziden in der Landwirtschaft:  

Verzicht auf den Einsatz von Bioziden in Gewässernähe. 

 1946 - Einstellung bestimmter Befischungsmethoden:  

Ausschließlicher Einsatz von Fischreusen, die ein Einschwimmen des Fischot-

ters sicher verhindern. 

 1899 - Schaffung eines durchgehenden, offenen Fließgewässersystems:  

Von Fließgewässern durchströmte Teiche bzw. Teichgebiete müssen für den 

Otter durchwanderbar bleiben (Biotopverbund!). 

 2032 - Spezielle Artenschutzmaßnahmen:  

o Bei Teichgruppen sollte ein Teich mit Winterbespannung und Winterfisch-

besatz bleiben. 

o Bei Neu- und Ausbaubaumaßnahmen von Straßen und Schienenwegen 

ausschließlich Planung fischottergerechter Durchlässe. 

o Verzicht auf Gewässerausbau in Gebieten mit Vorkommen des Fischot-

ters. 

Weitere wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen 

 1898 - Gewässerrenaturierung/ 1907 Beseitigung von Uferverbauungen:  

Renaturierung der Wasserläufe und der Uferstrukturen an der Vils, der Fran-

kenohe und der Schmalnohe, d. h. Wegnahme von Uferverbauten wie Beton-

platten usw. 

 1934 - Anlage von Uferböschungen/ Ufergehölzen:  

Wiederanlegung von Gewässerbegleitgehölzen insbesondere beim KBW 7, 

hier wurde der Uferrandstreifen entbuscht. 

 2138 - Betretungsverbot:  

Verbot des Betretens des Ufers für Hunde/ Hundeführer am KBW 5, hier liegt 

direkt neben der Brücke eine Hundeschule. 

4.2.4 Zeitliche und räumliche Umsetzungsschwerpunkte 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen weisen unterschiedliche Dringlichkeiten auf. Sie 

lassen sich zeitlich einteilen in Sofortmaßnahmen, kurzfristige Maßnahmen (Beginn 

innerhalb der nächsten 2 Jahre), mittelfristige Maßnahmen (Beginn innerhalb der 

nächsten 5 Jahre) und langfristige Maßnahmen (Beginn innerhalb der nächsten 10 

Jahre). Dabei sind alle Maßnahmen mit den Eigentümern/Bewirtschaftern abzustim-

men und letztendlich nur im Einvernehmen umzusetzen; dies gilt natürlich nicht für 

die Verfolgung von Straftatbeständen. 

Sofortmaßnahmen 

Die aufgrund der langjährigen Nutzungsunterlassung hochgradig degenerierte Pfei-

fengraswiese muss zwingend zeitnah entbuscht und daraufhin regelmäßig gemäht 

werden. Andernfalls ist mit der vollständigen Degradierung des LRT durch die Verfil-
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zung, Verbuschung und Veränderung der typischen Artenzusammensetzung zu 

rechnen, der Bestand befand sich zum Kartierzeitpunkt bereits an der unteren Erfas-

sungsschwelle für den LRT 6410. 

Mittelfristige Maßnahmen 

An mittelfristigen Maßnahmen sind alle die zu nennen, die die vier Zwischenmoore 

(LRT 7140) betreffen, d.h. die Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs bei al-

len Beständen, die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes eines kleinen Teiches 

und die Sicherung gegen Fremdstoffeintrag bzgl. eines Teiches der Lindenweiherket-

te. 

Unter den die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie betreffenden Maßnahmen 

sind die Extensivierung der Gewässerrandstreifen (Grüne Keiljungfer, Biber) mittel-

fristig zu beginnen. Ebenfalls mittelfristig sollte die Wiederaufnahme der Herbstmahd 

auf einem Teil der Brachflächen (z.B. Biotop Nr. 6336-1007-08) zur Förderung des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings begonnen werden. 

Langfristige Maßnahmen 

Wurden im Untersuchungsgebiet nötige Pflegemaßnahmen über die Weiterführung 

der biotopprägenden Nutzung hinweg formuliert, handelt es sich abgesehen von den 

Maßnahmen, die die Zwischenmoore betreffen, ausschließlich um langfristige Maß-

nahmen. Hierzu zählen: 

 Für LRT 3150-Teiche: Nutzungsextensivierung (1 TF), Entfernung / Auslichtung 

von Gehölzaufwuchs (4 TF), sonstige Gehölzpflege (1 TF), Sicherung gegen 

Fremdstoffeintrag (1 TF), Pufferstreifen um Biotop ausweisen (1 TF), Wasser-

haushalt wiederherstellen (1 TF) und gelegentliche Mahd (1 TF; betrifft umge-

benden Feuchtkomplex, der den Tümpel bedrängt). 

 Für LRT 3260-Bäche: Sicherung gegen Fremdstoffeintrag (6 TF), Pufferstreifen 

um Biotop ausweisen (10 TF) und Beseitigung baulicher Anlagen (1 TF). 

 Für LRT 6230*-Borstgrasrasen: Einbezug der Borstgrasrasen-Streifen an den 

Grabenrändern in die regelmäßige Mahd (2 TF). 

 Für LRT 6430-Hochstaudenfluren: Nutzung einstellen (1 TF), weitere Nut-

zungs-/Pflege-/Sicherungshinweise siehe Text (1 TF, Wiederansiedlung des Bi-

bers zulassen), gelegentliche Mahd (2 TF), Pufferstreifen um Biotop ausweisen 

(5 TF), Sicherung gegen Fremdstoffeintrag (1 TF) und Gewässerrenaturierung (1 

TF). 

 Für LRT 6510-Wiesen: Nutzungsextensivierung (4 TF), (Wiedereinbezug in die) 

regelmäßige Mahd (4 TF). 

Alle nicht unter "Mittelfristige" genannten Maßnahmen für die Arten des Anhangs II 

sind langfristig zu beginnende Maßnahmen. 
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Fortführung bisheriger Maßnahmen 

Für 39 LRT-Flächen wird die Fortführung der bisherigen, biotopprägenden Nutzung 

ohne weitere Handlungsempfehlungen nahegelegt. Darunter fallen die Fortsetzung 

der regelmäßigen Mahd der fachgerecht gepflegten mageren Flachland-Mähwiesen 

(LRT 6510, 16 TF) und Borstgrasrasen (LRT 6230*, 10 TF) sowie die extensive Be-

wirtschaftung der LRT 3150-Teiche in Form der Fischzucht (13 TF). 

Fischereifachlicher Beitrag 

• Betrifft Wasserkraftanlagen: Herstellung der Durchgängigkeit im Zeitrahmen der 

Bewilligungen der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht durchgängigen Wasserkraft-

werke. Die Altrechte in diesem Zusammenhang sollten als letztes aufgegriffen 

werden. 

• Sukzessiver Ankauf von Ufergrundstücken und Anlegen von Gewässerrandstrei-

fen zum Schutz von Sediment- und Nährstoffeinträgen (z.B. im Rahmen von Bau-

maßnahmen in Gewässernähe). 

• Entfernung oder Umgestaltung von sonstigen Querbauwerken. 

• Voraussetzung für eine Wiederansiedlungsmaßnahme (Fischbesatz) ist eine zeit-

lich vorangegangene Wiederherstellung von geeigneten, großräumigen Habitaten 

für die Groppe (Cottus gobio) im FFH-Gebiet Vilsecker Mulde. 

4.3 Schutzmaßnahmen (gem. Nr. 5 GemBek NATURA 2000) 

Die Umsetzung soll nach der Gemeinsamen Bekanntmachung „Schutz des Europäi-

schen ökologischen Netzes NATURA 2000“ unter Federführung des Umweltministe-

riums (GemBek, Punkt 5.2) in Bayern so erfolgen, „dass von den fachlich geeigneten 

Instrumentarien jeweils diejenige Schutzform ausgewählt wird, die die Betroffenen 

am wenigsten belastet. Der Abschluss von Verträgen mit den Grundeigentümern hat 

Vorrang, wenn damit der notwendige Schutz erreicht werden kann (§ 32 BNatSchG 

in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 BayNatSchG). Hoheitliche Schutzmaßnahmen wer-

den nur dann getroffen, wenn und soweit dies unumgänglich ist, weil auf andere 

Weise kein gleichwertiger Schutz erreicht werden kann. Jedes Schutzinstrument 

muss sicherstellen, dass dem Verschlechterungsverbot nach §§ 33 und 34 

BNatSchG entsprochen wird. 

Das FFH-Gebiet 6337-371 ist größtenteils deckungsgleich mit dem SPA-Gebiet 

6336-471. Aus dem Vogelschutzgebiet ausgeschlossen sind aber die Mühlenweiher-

kette und der anschließende Lauf der Vils und des Altbaches am östlichen Rand so-

wie mehrere Wiesenareale am Nord- und Westrand des FFH-Gebietes. Das „Ruten-

holz“ und das „Ködritzholz“ bei Sorghof sowie das „Kleine Bürgerhölzel“ bei Bürger-

wald gehört zum SPA-Gebiet, nicht aber zum FFH-Gebiet. 

Der östliche Teil des Gebietes ab der Linie Schmelzmühle – Leinschlag liegt im LSG-

00125-10 „Freihung – Seugast“. Im Südwesten grenzt es an das FFH-Gebiet 6537-
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371 „Vils von Vilseck bis zur Mündung in die Naab“ an, im Norden ist es durch die 

Eisenbahnlinie vom FFH-Gebiet 6636-301 „US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr“ 

getrennt. 

Große Gebietsteile sind durch § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschützte 

Fließgewässer mit einer Unterwasser- und Schwimmblattvegetation des LRT 3260, 

d.h. mit einer Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion. 

Nach den Stillgewässern des LRT 3150 stellen solche Abschnitte der Vils, der Fran-

kenohe und der Schmalnohe mit insgesamt 7,78 ha und 0,14% des FFH-Gebiets den 

zweitgrößten Posten an LRT-Fläche im FFH-Gebiet. Sie stellen auch den Lebens-

raum für vier festgestellte FFH-Arten des Anhangs II dar: den Biber (Castor fiber), 

den Fischotter (Lutra lutra), die Bachmuschel (Unio crassus) und die Grüne Keiljung-

fer (Ophiogomphus cecilia). Zudem steht dieser LRT in funktionellem Zusammen-

hang mit den ebenfalls § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschützten Bachbe-

gleitvegetationen in Form von Großseggenrieden, Klein- und Großröhrichten, Hoch-

staudenfluren sowie angrenzenden Nasswiesen und feuchten (Auenflächen) oder 

trockenen Borstgrasrasen (trockene und magere Uferbereiche). 

Gemäß Art. 1 BayNatSchG dienen ökologisch besonders wertvolle Grundstücke im 

öffentlichen Eigentum vorrangig Naturschutzzwecken. Im vorliegenden Fall sind die 

Eigentümer Freistaat Bayern und Stadt Vilseck verpflichtet, ihre Grundstücke im Sin-

ne der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-

wirtschaften. 

Weitere mögliche Instrumente zum Schutz des Gebietes sind:  

 Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) und Erschwernisausgleich (EA), bereits 

jetzt in großem Umfang im Einsatz. 

 Landschaftspflege-Richtlinien, bereits jetzt in im Einsatz. 

 Vertragsnaturschutzprogramm im Wald (VNP Wald) 

 Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)  

 Forstliche Förderprogramme (z.B. WaldFÖPR 2015, besondere Gemeinwohlleis-

tungen im Staatswald - bGWL) 

 Ankauf bzw. langfristige Pacht 

 Kompensations- oder Ökokontoflächen der Gemeinden oder anderer Träger 

 Artenhilfsprogramme 

 Life-Projekte 

 Förderung von kommunalen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen nach den 

Richtlinien für Zuwendung zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) 

 

Die Ausweisung weiterer Gebietsteile als hoheitliche Schutzgebiete, insbesondere 

als Naturschutzgebiet, ist derzeit nicht erforderlich und im Hinblick auf die notwendi-

ge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den ansässigen Landwirten als Partner in 
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der Landschaftspflege nicht zielführend, solange der günstige Erhaltungszustand 

gewahrt bleibt.  

Für die Umsetzung und Betreuung vor Ort sind die Untere Naturschutzbehörde am 

Landratsamt Amberg-Sulzbach und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten – Abt. Forsten in Amberg zuständig.  
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 Abkürzungsverzeichnis  

ABSP = Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 

AELF = Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

ASK = Artenschutzkartierung des Bayer. Landesamt für Umwelt 

BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz 

BayNatSchG = Bayerisches Naturschutzgesetz  

FFH = Fauna-Flora-Habitat 

FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

IVL = Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie 

LfU = Landesamt für Umwelt 

LFV = Landesfischereiverband 

LRT = Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

LRT-ID = Lebensraumtyp-Identifikationsnummer 

LWF = Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 

MPl = Managementplan 

Opf = Oberpfalz 

RL BY = Rote Liste Bayern  

0 = ausgestorben oder ver-
schollen 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

4 = potentiell gefährdet 

SDB = Standard-Datenbogen 

TK = Topographische Karte 

VNP = Vertragsnaturschutzprogramm 



Managementplan – Maßnahmen  FFH-Gebiet 6337-371 

Anhang  "Vilsecker Mulde mit den  
Tälern der Schmalnohe und Wiesennohe" 
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 Anhang 

 

Standard-Datenbogen  

 

Niederschriften und Vermerke 

 

Schutzgebietsverordnungen 

 

Karten zum Managementplan 

 Karte 1: Übersichtskarte 

 Karte 2.1: Bestand und Bewertung – Lebensraumtypen  

 (Anhang I FFH-RL) 

 Karte 2.2: Bestand und Bewertung – Arten (Anhang II FFH-RL) 

 Karte 3: Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 

 

Sonstige Materialien 

 Erhebungsbogen Fischotter 

 Liste der erfassten Lebensraumtypen mit deren Bewertungen 

 


